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1 Zusammenfassung 

Die OWP Gennaker GmbH plant die Errichtung und den Betrieb des Offshore-Windparks 

(OWP) „Gennaker“ inklusive Nebeneinrichtungen (interne Parkverkabelung, zwei Um-

spannstationen) innerhalb des Küstenmeeres (12 Seemeilen-Zone) Mecklenburg-Vorpom-

merns in der deutschen Ostsee. 

Es ist die Installation von 103 Offshore-Windenergieanlagen (OWEA) vom Typ SG 167-DD 

vorgesehen. Hinsichtlich der Anlagengröße wird von einer Gesamthöhe von max. 190 m 

ausgegangen. Der geplante Standort des OWP „Gennaker“ liegt in der westlichen Ostsee 

nördlich der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Der kürzeste Küstenabstand zum Darßer Ort 

beträgt etwa 10 km, zu den Küstenortschaften auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst, wie 

Zingst und Prerow, beträgt der Abstand wie jener von „Baltic 1“ aus, etwa 15 km. Die drei 

Teilflächen des OWP umfassen eine Flächengröße von etwa 48,9 km² bei Wassertiefen 

von etwa 12,5 bis 20 m. 

Die Vorhabenfläche für den Offshore-Windpark befindet sich außerhalb von Natura 2000-

Gebieten. Im Ergebnis der Vorprüfung zur FFH-Verträglichkeit (FFH-VVU, IFAÖ 2022a) 

konnten potenzielle Beeinträchtigungen des GGB „Recknitz-Ästuar und Halbinsel Zingst“ 

(DE 1542-302), das sich ca. 15 km südlich des Vorhabengebietes für den OWP „Gennaker“ 

befindet, nicht ausgeschlossen werden.  

Daher ist für das GGB „Recknitz-Ästuar und Halbinsel Zingst“ eine Hauptprüfung der FFH-

Verträglichkeit durchzuführen, die hiermit vorgelegt wird. 

Beeinträchtigungen von FFH-Lebensraumtypen im GGB „Recknitz-Ästuar und Halbinsel 

Zingst“ wurden bereits im Rahmen der Vorprüfung ausgeschlossen, da für alle Wirkungen 

(Trübung, Sedimentumlagerungen, etc.), die Lebensraumtypen beeinträchtigen könnten, 

von einem Wirkradius von max. 500 m auszugehen ist und diese Wirkungen somit das 

Schutzgebiet nicht erreichen. Des Weiteren wurden keine Wirkungen festgestellt, die Le-

bensraumtypen an Land beeinträchtigen könnten. 

Aufgrund der Entfernung des Projektes zum Schutzgebiet von ca. 15 km sind Beeinträchti-

gungen von Meeressäugern als Zielarten des GGB „Recknitz-Ästuar und Halbinsel Zingst“ 

durch den Hydroschall bei der Rammung der Fundamente nicht auszuschließen.  

Es wird jedoch davon ausgegangen, dass bei der Rammung der Monopile-Fundamente ein 

Schallereignispegels (SEL) von 160 dB re 1 µPa bzw. ein Spitzenschalldruckpegel von 190 

dB re 1 µPa in 750 m Entfernung durch Schallminderungsmaßnahmen eingehalten und 

somit den Forderungen zur Minimierung von Schallemissionen (UBA 2011) entsprochen 

wird.  
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Die Schallminderungsmaßnahmen sind auf der Basis der projektbezogenen Hydroschall-

prognose (ITAP 2016) im Rahmen eines Schallschutzkonzeptes rechtzeitig vor Baubeginn 

festzulegen. 

Für die Bereiche, in denen höhere Schalldrücke auftreten, ist durch geeignete Maßnahmen 

sicherzustellen, dass sich zum Zeitpunkt der Schallereignisse hier keine Tiere aufhalten 

(Vergrämung). Dies ist durch ein rechtzeitig vor Baubeginn zu konkretisierendes Monitoring 

der Schallemissionen und Meeressäuger nachzuweisen (BMU 2013).  

Unter der Voraussetzung, dass Maßnahmen zur Schallminderung (Maßnahmen zur Scha-

densbegrenzung) umgesetzt werden, erreicht der gemäß der Schallschutzkonzeption für 

die Nordsee (BMU 2013) zu betrachtende Störradius von 8 km das GGB „Recknitz-Ästuar 

und Halbinsel Zingst“ nicht, so dass erhebliche Beeinträchtigungen von Meeressäugern als 

Zielarten des GGB „Recknitz-Ästuar und Halbinsel Zingst“ durch bauzeitlichen Rammschall 

auszuschließen sind.  

Auch in der Summation mit anderen Projekten können erhebliche Beeinträchtigungen der 

maßgeblichen Bestandteile des GGB „Recknitz-Ästuar und Halbinsel Zingst“ ausgeschlos-

sen werden.  

Bei Umsetzung von Maßnahmen zur Schadensbegrenzung (d. h. Maßnahmen zur Schall-

minderung an der Quelle) sind einzeln und in Summation mit anderen Projekten keine er-

heblichen Beeinträchtigungen von FFH-Lebensraumtypen oder Arten des Anhang II FFH-

RL sowie von Erhaltungszielen des GGB „Recknitz-Ästuar und Halbinsel Zingst“ durch das 

Projekt zu erwarten.  

Weitere Verfahrensschritte sind daher nicht erforderlich. 
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2 Anlass und Zielstellung sowie rechtliche Grundlagen 

2.1 Anlass und Zielstellung 

Die OWP Gennaker GmbH plant die Errichtung und den Betrieb des Offshore-Windparks 

(OWP) „Gennaker“ in der südlichen deutschen Ostsee. Das Vorhabengebiet befindet sich 

laut den Festlegungen des Landesraumentwicklungsprogrammes (LEP) des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern (MFEIL 2016) im Marinen Vorranggebiet für 

Windenergieanlagen Darß.  

Das Vorhabengebiet liegt auf 3 Teilflächen eines im Landesraumentwicklungsprogramm 

des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LEP) ausgewiesenen Marinen Vorranggebietes für 

Windenergieanlagen auf See. Aufgrund von Belangen bereits bestehender Nutzungen 

kann nicht die gesamte LEP-Fläche als Vorhabengebiet genutzt werden. Die LEP-Fläche 

entspricht daher der so genannten Bruttofläche und umfasst eine Fläche von insgesamt 

etwa 123,3 km² (ohne Sicherheitszone). Das eigentliche Vorhabengebiet entspricht der 

nutzbaren Nettofläche innerhalb der LEP-Fläche. Die drei Teilflächen des OWP „Gennaker“ 

umfassen eine Gesamtfläche von etwa 48,9 km² innerhalb der 12 Seemeilen-Zone. Der 

Abstand zu den Küstenortschaften auf dem Darß, wie Zingst und Prerow, beträgt wie jener 

von „Baltic 1“ aus etwa 15 km. Der kürzeste Abstand zum Darßer Ort beträgt etwa 10 km. 

Die Ausdehnung des Vorhabengebietes beträgt in Ost-West-Richtung etwa 18 km. 

Die OWP Gennaker GmbH besitzt seit dem 15.05.2019 eine Baugenehmigung zur Errich-

tung und zum Betrieb des OWP „Gennaker“ im Wind-Vorranggebiet „Darß“. Das geneh-

migte Konzept des Vorhabens basiert auf der zum Planungszeitpunkt größtmöglichen Tur-

bine Siemens Wind Power SWT-8.0-154 mit einer Nennleistung von max. 8,4 MW. Der 

Turbinentyp stand damals an der Schwelle zur Markteinführung. Inzwischen steht jedoch 

fest, dass der v.g. Turbinentyp zum Zeitpunkt der geplanten Installation nicht mehr zur Ver-

fügung stehen wird. Deshalb wird eine weiterentwickelte Version der Technologie mit einem 

Rotordurchmesser D=167m, hier die SG 167-DD, zum Einsatz kommen (OWP GENNAKER 

GMBH 2022). Aufgrund dessen ist die Änderung der bestehenden Genehmigung auf den 

zum Umsetzungszeitpunkt verfügbaren Anlagentyp vorgesehen. Alle Projektunterlagen 

sind auf diese Änderung hin zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren. Die vorlie-

gende FFH-Verträglichkeitsuntersuchung (FFH-VU) stellt eine Aktualisierung der FFH-VU 

für das Gebiet gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) „Recknitz-Ästuar und Halbinsel Zingst“ 

aus dem Jahr 2016 (IFAÖ 2016a) dar. 

Es ist die Installation von 103 Offshore-Windenergieanlagen (OWEA) vom Typ SG 167-DD 

vorgesehen. Hinsichtlich der Anlagengröße wird von einer Gesamthöhe von max. 190 m 

ausgegangen.  

Die externe Kabelanbindung des Projektes wird den geltenden gesetzlichen Bestimmungen 

folgend Gegenstand eines gesonderten Zulassungsverfahrens.  
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Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der na-

türlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen - kurz FFH-RL) bildet 

die Grundlage für den Aufbau eines Netzes von natürlichen und naturnahen Lebensräumen 

und von Vorkommen gefährdeter Tier- und Pflanzenarten. Diese bilden zusammen mit den 

Gebieten der EU-Vogelschutz-Richtlinie (Richtlinie 2009/147/EG des Rates über die Erhal-

tung der wildlebenden Vogelarten - VRL) das europäische Schutzgebietsverbundsystem 

NATURA 2000. Innerhalb dieses kohärenten Netzes können sich Europäische Vogel-

schutzgebiete (syn. SPA) und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB, syn. FFH-

Gebiet) räumlich überschneiden. 

Für alle Pläne und Projekte, die ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung oder ein Eu-

ropäisches Vogelschutzgebiet in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandtei-

len erheblich beeinträchtigen können, ist eine FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP) 

durchzuführen. 

Südlich des Vorhabengebietes des Offshore-Windparks „Gennaker“ liegt in ca. 15 km Ent-

fernung das Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) „Recknitz-Ästuar und Halb-

insel Zingst“. 

Im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsvoruntersuchung (IFAÖ 2022a) konnten potenziell er-

hebliche Beeinträchtigungen durch die Errichtung und den Betrieb des OWP „Gennaker“ 

nicht ausgeschlossen werden, so dass für dieses Schutzgebiet eine Hauptprüfung der FFH-

Verträglichkeit durchzuführen ist. 

Im Hinblick auf den OWP „Gennaker“ wird im Rahmen der vorliegenden Unterlage gemäß 

§ 34 BNatSchG in Verbindung mit Art. 6 FFH-RL ermittelt, ob die Verträglichkeit mit den 

Erhaltungszielen oder dem Schutzzweck des GGB „Recknitz-Ästuar und Halbinsel Zingst“ 

gegeben ist oder ob das Projekt oder der Plan zu erheblichen Beeinträchtigungen von Le-

bensraumtypen gemäß Anhang I der FFH-RL und/oder Arten gemäß Anhang II der FFH-

RL führen kann. 

Die vorliegende FFH-Verträglichkeitsuntersuchung stellt somit die erforderlichen Analysen 

und Bewertungen zur Beurteilung der Verträglichkeit der Planung mit den Erhaltungszielen 

des GGB „Recknitz-Ästuar und Halbinsel Zingst“ zusammen. 

2.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Richtlinie 92/43/EWG vom 21. Mai 1992, kurz FFH-RL genannt, zuletzt geändert durch 

die Richtlinie 2006/105/EG vom 20. Dezember 2006, hat zum Ziel, zur Sicherung der Ar-

tenvielfalt durch die Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 

und Pflanzen im europäischen Gebiet der Mitgliedsstaaten beizutragen. Die aufgrund der 

Richtlinie getroffenen Maßnahmen zielen darauf ab, einen günstigen Erhaltungszustand 

der natürlichen Lebensräume und der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten von gemein-

schaftlichem Interesse zu bewahren oder wiederherzustellen. 
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Zum Erhalt der natürlichen Lebensräume und der Habitate der Arten wurde aufgrund der 

Richtlinie ein europäisches ökologisches Netz besonderer Schutzgebiete mit der Bezeich-

nung „NATURA 2000” errichtet. Dieses Netz besteht aus Gebieten, welche die natürlichen 

Lebensraumtypen des Anhanges I sowie die Habitate der Arten des Anhanges II der Richt-

linie umfassen. Das Netz umfasst auch die von den Mitgliedsstaaten aufgrund der Vogel-

schutz-Richtlinie (2009/147/EG) ausgewiesenen Besonderen Schutzgebiete (Art. 3 FFH-

Richtlinie). 

Nach § 34 Abs. 1 BNatSchG in Verb. mit Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie erfordern Pläne 

oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung eines Gebietes des Netzes „NA-

TURA 2000“ (Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung [GGB] und EU-Vogelschutzge-

biete [SPA]) in Verbindung stehen, die jedoch geeignet sind, ein solches Gebiet einzeln 

oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten und Plänen erheblich zu beeinträchtigen, 

eine Prüfung der Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgesetzten Erhaltungszielen.  

Grundsätzlich ist es dabei nicht relevant, ob das Projekt / Plan direkt Flächen innerhalb des 

Natura 2000-Gebietes in Anspruch nimmt oder von außen auf das Gebiet einwirkt. Sind 

erhebliche Beeinträchtigungen nicht mit Sicherheit auszuschließen, muss zur weiteren Klä-

rung des Sachverhaltes eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt werden. Die FFH-

Verträglichkeitsprüfung erfolgt auf der Basis der für das Gebiet festgelegten Erhaltungsziele 

bzw. dem in einer Schutzgebietsverordnung festgelegten Schutzzweck. Ergibt die Prüfung, 

dass das Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen des Gebietes in seinen für die Erhal-

tungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann, ist es unzuläs-

sig.  

Prüfgegenstand einer FFH-VP sind somit die: 

• Lebensräume nach Anhang I der FFH-RL einschließlich ihrer charakteristischen 

Arten,  

• Arten nach Anhang II der FFH-RL bzw. Vogelarten nach Anhang I und Art. 4 

Abs. 2 der Vogelschutz-Richtlinie einschließlich ihrer Habitate bzw. Standorte 

sowie:  

• biotische und abiotische Standortfaktoren, räumlich-funktionale Beziehungen, 

Strukturen, gebietsspezifische Funktionen oder Besonderheiten, die für die o. g. 

Lebensräume und Arten von Bedeutung sind. 

Den entscheidenden Bewertungsschritt im Rahmen der FFH-VP stellt die Beurteilung der 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen dar. Die Erheblichkeit kann immer nur einzelfallbezo-

gen ermittelt werden, wobei als Kriterien u. a. Umfang, Intensität und Dauer der Beeinträch-

tigung heranzuziehen sind. Rechtlich kommt es darauf an, ob ein Projekt oder Plan zu er-

heblichen Beeinträchtigungen führen kann, nicht darauf, dass dies nachweislich so sein 

wird. Eine hinreichende Wahrscheinlichkeit des Eintretens erheblicher Beeinträchtigungen 

genügt, um zunächst die Unzulässigkeit eines Projekts oder Plans auszulösen 

(www.bfn.de). 
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Die Landesverordnung über die Natura 2000-Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern (Natura 

2000-Gebiete-Landesverordnung) setzt die Erhaltungsziele fest für die EU-Vogelschutzge-

biete (§§ 1-3, Anlage 1 Natura 2000-LVO M-V) und die GGB (§§4-6, Anlage 4 Natura 2000-

LVO M-V). 
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3 Methodik der Verträglichkeitsuntersuchung 

Die vorliegende FFH-Verträglichkeitsuntersuchung basiert auf den Ergebnissen der FFH-

Verträglichkeitsvoruntersuchung (FFH-VVU). Im Rahmen der FFH-VVU konnten Beein-

trächtigungen der maßgeblichen Erhaltungsziele des GGB „Recknitz-Ästuar und Halbinsel 

Zingst“ nicht ausgeschlossen werden, so dass für das Schutzgebiet eine Hauptprüfung der 

FFH-Verträglichkeit durchzuführen ist. 

Die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes erfolgte bereits im Rahmen der FFH-VVU 

durch die Überlagerung der Anforderungen der für die Erhaltungsziele bzw. den Schutz-

zweck maßgeblichen Bestandteile (Schutzgebiete des Netzes NATURA 2000 sowie ergän-

zende Areale mit funktional maßgeblichen Wechselbeziehungen der maßgeblichen Be-

standteile) mit der Reichweite und Intensität der für sie relevanten Wirkprozesse des 

Projektes (z. B. Wassertrübungen, visuelle und akustische Störreize, wie Unterwasser-

schall). Das Untersuchungsgebiet berücksichtigt dabei die maximalen projektbedingten 

Wirkreichweiten potenzieller Beeinträchtigungen Tabelle 1. 

Tabelle 1: Untersuchungsraum / Wirkräume 

 Untersuchungsraum 

Meeressäuger Vorhabengebiet mit ca. 30 km - Wirkraum: entspricht der 
fachgutachtlichen Ableitung der maximalen Wirkreich-
weite der ungedämpften Impulsschallwirkungen beim 
Rammen der Fundamente  

FFH-Lebensraumtypen, Fische Vorhabengebiet sowie 500 m - Wirkraum 

 

Aufbauend auf der Projektbeschreibung und einer Übersicht zum GGB „Recknitz-Ästuar 

und Halbinsel Zingst“ mit der Beschreibung der maßgeblichen Erhaltungsziele werden die 

relevanten projektbedingten Wirkfaktoren und -reichweiten dargestellt. 

Im Rahmen der FFH-VU werden Maßnahmen zur Schadensbegrenzung einbezogen, um 

eine Beeinträchtigung des Gebiets zu vermeiden, zu verringern oder gänzlich auszuschlie-

ßen. 

Die FFH-VU beinhaltet die Prüfung der Verträglichkeit mit den für das jeweilige Gebiet fest-

gelegten Erhaltungszielen und anschließend die Bewertung, ob diese erheblich beeinträch-

tigt werden oder nicht. Die Schwere einer Beeinträchtigung von Schutzgütern, geschützten 

Lebensräumen oder geschützten Arten leitet sich generell aus der Verknüpfung der Emp-

findlichkeit bzw. Bedeutung eines Schutzgutes mit der Intensität und Dauer projektspezifi-

scher Wirkungen ab. 
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4 Daten- und Informationsgrundlagen 

Der Standard-Datenbogen (SDB, EU KOMMISSION 2011) für das GGB „Recknitz-Ästuar und 

Halbinsel Zingst“ ist dem Kartenportal Umwelt des LUNG M-V (zu entnehmen: 

https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/ffh_stdb/) 

Des Weiteren bilden die Fachgutachten insbesondere für die Meeressäuger (IFAÖ 2022b) 

die wesentliche Datengrundlage der FFH-VU. 
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5 Beschreibung des Vorhabens 

Eine Beschreibung des Projektes Offshore-Windpark „Gennaker“ mit Angabe der techni-

schen Daten erfolgt ausführlich in der Anlagen- und Betriebsbeschreibung der Vorhaben-

trägerin.  

Beschreibung der Offshore-Windenergieanlagen und OWEA-Standorte 

Das Vorhabengebiet des Offshore-Windparks „Gennaker“ wird in Abbildung 1 dargestellt.  

 
Abbildung 1: Überblick zur Lage des OWP „Gennaker“ vor der Halbinsel Fischland-Darß-

Zingst 

Nachfolgend werden die Eckpunktkoordinaten des OWP „Gennaker“ angegeben. 

Tabelle 1: Eckpunktkoordinaten des OWP „Gennaker“ 

Nummer 

Koordinaten 

Nördliche Breite [Grad, 
min, sec] 

Östliche Länge [Grad, 
min, sec] 

RW (ETRS89 
UTM33) 

HW (ETRS89 
UTM33) 

Vorhabengrenze des OWP Gennaker, ohne Differenzierung in Teilflächen (ca. 89 km²) 

V-01 54° 34' 12,413" N 12° 27' 29,150" O 335682,0 6049926,7 

V-02 54° 34' 33,525" N 12° 27' 24,758" O 335626,8 6050581,9 
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Nummer 

Koordinaten 

Nördliche Breite [Grad, 
min, sec] 

Östliche Länge [Grad, 
min, sec] 

RW (ETRS89 
UTM33) 

HW (ETRS89 
UTM33) 

V-03 54° 35' 42,285" N 12° 29' 20,198" O 337774,9 6052632,0 

V-04 54° 37' 40,399" N 12° 34' 14,167" O 343175,5 6056096,2 

V-05 54° 37' 14,442" N 12° 34' 34,626" O 343514,7 6055281,5 

V-06 54° 37' 6,924" N 12° 35' 25,171" O 344413,0 6055018,0 

V-07 54° 37' 33,817" N 12° 35' 51,943" O 344921,5 6055832,6 

V-08 54° 38' 2,226" N 12° 35' 59,254" O 345082,6 6056705,9 

V-09 54° 38' 18,065" N 12° 36' 44,783" O 345915,3 6057167,5 

V-10 54° 38' 45,839" N 12° 36' 57,564" O 346173,6 6058017,9 

V-11 54° 39' 56,263" N 12° 39' 58,283" O 349484,4 6060085,3 

V-12 54° 40' 12,346" N 12° 40' 44,713" O 350332,5 6060554,7 

V-13 54° 39' 43,593" N 12° 41' 5,340" O 350672,6 6059654,0 

V-14 54° 39' 20,101" N 12° 41' 58,883" O 351607,9 6058896,5 

V-15 54° 39' 18,590" N 12° 42' 45,391" O 352439,7 6058822,6 

V-16 54° 39' 38,791" N 12° 43' 21,920" O 353114,4 6059425,6 

V-17 54° 39' 11,587" N 12° 43' 39,857" O 353408,5 6058574,6 

V-18 54° 38' 44,669" N 12° 43' 52,768" O 353612,9 6057735,3 

V-19 54° 38' 16,083" N 12° 43' 41,001" O 353373,5 6056858,7 

V-20 54° 37' 41,453" N 12° 43' 35,254" O 353235,8 6055792,0 

V-21 54° 37' 5,820" N 12° 43' 35,323" O 353201,4 6054690,8 

V-22 54° 36' 34,779" N 12° 43' 42,809" O 353304,7 6053727,3 

V-23 54° 36' 16,865" N 12° 42' 38,586" O 352134,7 6053211,1 

V-24 54° 36' 6,619" N 12° 41' 28,189" O 350861,5 6052935,9 

V-25 54° 34' 57,888" N 12° 38' 51,028" O 347970,9 6050905,6 

V-26 54° 35' 6,837" N 12° 36' 59,303" O 345975,1 6051249,7 

V-27 54° 35' 0,986" N 12° 35' 48,703" O 344701,9 6051112,1 

V-28 54° 34' 50,213" N 12° 34' 15,394" O 343015,7 6050836,8 

V-29 54° 34' 33,259" N 12° 32' 39,259" O 341271,9 6050372,9 

V-30 54° 34' 32,609" N 12° 32' 17,946" O 340888,6 6050366,2 

V-31 54° 35' 5,840" N 12° 31' 43,410" O 340304,8 6051414,8 

V-32 54° 35' 3,504" N 12° 31' 36,701" O 340181,9 6051346,8 

V-33 54° 34' 55,554" N 12° 30' 24,014" O 338868,6 6051147,3 

V-34 54° 34' 52,533" N 12° 30' 12,603" O 338660,5 6051061,2 

V-35 54° 34' 31,216" N 12° 29' 31,877" O 337906,1 6050428,6 

V-36 54° 34' 31,172" N 12° 29' 26,668" O 337812,5 6050430,5 

V-37 54° 34' 29,895" N 12° 29' 13,913" O 337582,1 6050399,3 

V-38 54° 34' 28,785" N 12° 29' 4,060" O 337404,0 6050371,3 

V-39 54° 34' 27,573" N 12° 28' 54,242" O 337226,5 6050340,2 
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Nummer 

Koordinaten 

Nördliche Breite [Grad, 
min, sec] 

Östliche Länge [Grad, 
min, sec] 

RW (ETRS89 
UTM33) 

HW (ETRS89 
UTM33) 

V-40 54° 34' 25,565" N 12° 28' 39,589" O 336961,2 6050287,5 

V-41 54° 34' 24,100" N 12° 28' 29,874" O 336785,2 6050248,5 

V-42 54° 34' 22,535" N 12° 28' 20,206" O 336609,9 6050206,4 

V-43 54° 34' 20,869" N 12° 28' 10,588" O 336435,4 6050161,2 

V-44 54° 34' 19,105" N 12° 28' 1,022" O 336261,7 6050112,8 

V-45 54° 34' 17,660" N 12° 27' 53,618" O 336127,2 6050073,0 

V-46 54° 34' 16,273" N 12° 27' 46,779" O 336002,8 6050034,6 

V-47 54° 34' 14,262" N 12° 27' 37,358" O 335831,5 6049978,5 

Teilfläche A: 32,4 km² 

Teilfläche B:   4,4 km² 

Teilfläche C:  12,2 km² 

 

Zurzeit wird vom Einsatz einer Turbine mit den in Tabelle 2 aufgeführten Kenngrößen aus-

gegangen. 

Tabelle 2: Kenngrößen der OWEA (OWP GENNAKER GMBH 2022) 

Auslegung 

Leistung [MW] 9 (8.6 + 0,4 MW Power Boost) 

Typenklasse Siemens Gamesa SG 167-DD 

Rotor 

Durchmesser [m] 167 

Rotor-Blattzahl 3 

Turm 

Bauart Stahlrohrturm (Monopile) 

OWEA gesamt 

Gesamthöhe [m ü. NN] max. 190 

Weitere Angaben 

Farbgebung RAL 7035 (lichtgrau) 

Streifen der Tageskennzeichnung für den Luftver-

kehr an Rotorblättern, Gondel und Turm in RAL 

3020 (verkehrsrot) 

Korrosionsschutz C5M 

Antifouling-Anstrich nicht vorgesehen 

 

Die Koordinaten der OWEA sind in der Projektbeschreibung aufgeführt. 
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6 Übersicht über das GGB „Recknitz-Ästuar und Halbinsel 

Zingst“ und die für seine Erhaltungsziele maßgeblichen 

Bestandteile 

6.1 Übersicht über das Schutzgebiet 

Das GGB „Recknitz-Ästuar und Halbinsel Zingst“ (DE 1542-302) umfasst die Boddenkette 

zwischen der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und dem Festland sowie die Halbinsel Zingst 

östlich der Ortschaft Zingst einschließlich der vorgelagerten Inseln Großer und Kleiner Wer-

der und Bock. Die Fläche des GGB schließt somit den Flachwasserbereich in einem schma-

len Küstenstreifen vor der Halbinsel Zingst mit ein. Der Abstand zum Vorhabengebiet be-

trägt ca. 14,5 km. 

Das Schutzgebiet, das im Dezember 2004 als GGB bestätigt wurde, umfasst eine Fläche 

von ca. 27.866 ha. Es handelt sich um einen repräsentativen Ausschnitt des Nationalparks 

mit einer Vielzahl von Küstenbiotoptypen, u. a. dem Recknitz-Ästuar, großflächigen Küs-

tenüberflutungsmooren mit Salzwiesen, dem größten Primär- und Weißdünengebiet M-V 

sowie dem ausgedehnten Windwatt des Bocks (LUNG M-V 2020). Die einzige Verbindung 

zur offenen See befindet sich nordöstlich zwischen der Halbinsel Zingst, dem Bock und 

Barhöft. Damit ist der Einfluss der Ostsee auf das durchschnittlich nur zwei Meter tiefe Bod-

dengebiet gering und der Wasserstand bis auf geringe Schwankungen stabil (IWR-CON-

SULT 2013). Die Süßwasserzuflüsse Recknitz und Barthe bedingen eine geringere Salinität 

gegenüber der Ostsee (SCHLUNGBAUM et al. 1994). 
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Abbildung 2: Lage des GGB „Recknitz-Ästuar und Halbinsel Zingst“ zum Vorhabengebiet 

des OWP „Gennaker“ 

6.2 Erhaltungsziele des Schutzgebiets 

Nach § 7 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG gelten als Erhaltungsziele eines Schutzgebietes Ziele, die 

im Hinblick auf die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands 

eines natürlichen Lebensraumtyps von gemeinschaftlichem Interesse, einer in Anhang II 

der Richtlinie 92/43/EWG oder in Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I der Richtlinie 

2009/147/EG aufgeführten Art für ein Natura 2000-Gebiet festgelegt sind. Soweit ein Natura 

2000-Gebiet ein geschützter Teil von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 Abs. 2 

BNatSchG ist, ergeben sich gem. § 34 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG die Maßstäbe für die Ver-

träglichkeit aus dem Schutzzweck und den dazu erlassenen Vorschriften, wenn hierbei die 

jeweiligen Erhaltungsziele bereits berücksichtigt wurden. 

6.2.1 Überblick über die LRT des Anhangs I der FFH-RL 

Die in der nachfolgenden Tabelle 3 angeführten LRT sind im SDB für das GGB „Recknitz-

Ästuar und Halbinsel Zingst“ aufgeführt. 
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Tabelle 3: Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-RL im GGB „Recknitz-Ästuar und 

Halbinsel Zingst“ (DE 1542-302) 

Natura 2000-
Code 

Lebensraumtypen des An-
hangs I der FFH-Richtlinie 

F
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c
h

e
 (

h
a
) 

R
e
p

rä
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e
n

ta
-

ti
v
it

ä
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R
e
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e
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e
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e

-

u
rt

e
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u

n
g

 

1130 Ästuarien 20.088,3301 A B C B 

1140 
Vegetationsfreies Schlick-, 
Sand- und Mischwatt  

1.131,4700 A C B B 

1150  7,7508 B C A B 

1160 
Flache große Meeresarme und -
buchten 

59,5225 B C A B 

1210 Einjährige Spülsäume 1,0476 B C A B 

1230 
Atlantik-Felsküsten und Ostsee-
Fels- und Steilküsten mit Vege-
tation 

12,1741 C C C C 

1310 

Pioniervegetation mit Salicornia 
und anderen einjährigen Arten 
auf Schlamm und Sand (Quel-
lerwatt) 

3,5892 B C B B 

1330 
Atlantische Salzwiesen (Glauco-
Puccinellietalia maritimae) 

801,4235 A C A A 

2110 Primärdünen 7,2866 A C A A 

2120 
Weißdünen mit Strandhafer 
(Ammophila arenaria) 

11,8628 A C A A 

2130 
Festliegende Küstendünen mit 
krautiger Vegetation (Graudü-
nen) 

11,9523 A C A A 

2150 
Festliegende entkalkte Dünen 
der atlantischen Zone (Calluno-
Ulicetea) 

5,1387 A B A A 

2170 
Dünen mit Salix repens ssp. du-
nensis (Salicion arenariae) 

0,1660 B C A B 

2180 
Bewaldete Küstendünen der at-
lantischen, kontinentalen und 
borealen Region 

364,1700 A B A A 

2190 Feuchte Dünentäler 4,9449 A C A A 

3150 
Natürliche eutrophe Seen mit ei-
ner Vegetation des Magnopota-
mions oder Hydrocharitions 

11,2135 C C C C 

6230 

Artenreiche montane Borstgras-
rasen (und submontan auf dem 
europäischen Festland) auf Sili-
katböden 

19,2400 A C B B 

6410 
Pfeifengraswiesen auf kalkrei-
chem Boden, torfigen und tonig-

1,2300 C C C C 
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Natura 2000-
Code 

Lebensraumtypen des An-
hangs I der FFH-Richtlinie 
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schluffigen Böden (Molinion 
caeruleae) 

7140 
Übergangs- und 
Schwingrasenmoore 

1,6213 C C C C 

9110 
Hainsimsen-Buchenwald (Lu-
zulo-Fagetum) 

12,8200 C C B C 

9130 
Waldmeister-Buchenwald (As-
perulo-Fagetum) 

1,4600 C C B B 

9190 
Alte bodensaure Eichenwälder 
auf Sandebenen mit Quercus 
robur 

12,7800 A C A A 

Repräsentativität: A – hervorragend, B – gut, C - mittel 

relative Fläche: A - > 15%, B – 2-15%, C – < 2%,  

Erhaltungszustand: A –hervorragend, 

 B – gut, 

 C – durchschnittlich oder eingeschränkt 

Gesamtbeurteilung: A – sehr hoch, B – hoch, C – mittel 

6.2.2 Überblick über die Arten des Anhangs II der FFH-RL 

Die in der nachfolgenden Tabelle 4 angeführten Arten sind im SDB für das GGB „Recknitz-

Ästuar und Halbinsel Zingst“ aufgeführt. 

Tabelle 4: Arten des Anhangs II der FFH-RL im GGB „Recknitz-Ästuar und Halbinsel 

Zingst“ (DE 1542-302) 

Na-
tura 2000-

Code 

Arten des Anhangs II der 
FFH-Richtlinie 

Typ 
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1095 
Meerneunauge  
(Petromyzon marinus) 

c V B C C C 

1099 
Flussneunauge  
(Lampetra fluviatilis) 

c V C B C C 

1103 Finte (Alosa fallax) c P D - - - 

1106 
Atlantischer Lachs  
(Salmo salar) 

c P D - - - 

1145 
Europäischer Schlammpeitz-
ger (Misgurnus fossilis) 

p P C C C C 

1149 Steinbeißer (Cobitis taenia) p P C A C B 

1166 
Kammmolch (Triturus crista-
tus) 

p P C B C C 
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Na-
tura 2000-

Code 

Arten des Anhangs II der 
FFH-Richtlinie 

Typ 
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1355 Fischotter (Lutra lutra) p R C B C B 

1364 
Kegelrobbe (Halichoerus gry-
pus) 

p P C A C B 

1365 Seehund (Phoca vitulina) c P C A B B 

Typ: p = sesshaft, r = Fortpflanzung, c = Sammlung, w = Überwinterung 

Bestand:  C – häufig, große Population (common), P – vorhanden, ohne Einschätzung (present) 
R – selten, mittlerer bis kleine Population (rare), 
V – sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen 

Population:  A - > 15%, B - 2 – 15%, C – < 2%, D – nicht signifikant, „-“ – keine Angabe 

Erhaltungszustand:  A –hervorragend, 

 B – gut, 

 C – durchschnittlich oder beschränkt 

 „-“ – keine Angabe 

Isolierung:   A – Population (beinahe) isoliert, 

 B – Population nicht isoliert, aber am Rande des Verbreitungsgebiets, 

 C – Population nicht isoliert, innerhalb des erweiterten Verbreitungsgebiets 

 „-“ – keine Angabe 

Gesamtbeurteilung:  A – sehr hoch, B – hoch, C – mittel, „-“ – keine Angabe 

 

Die Arten Finte (Alosa fallax) und Atlantischer Lachs (Salmo salar) werden bezüglich der 

Population als „nicht signifikant“ geführt. Vorkommen beider Arten im Schutzgebiet sind 

somit sehr selten und als Einzelindividuen zu erwarten.  

6.2.3 Erhaltungsziele 

Die Natura 2000-Gebiete-Landesverordnung (Natura 2000-LVO MV) definiert in § 6 Erhal-

tungsziele wie folgt: „Erhaltungsziel des jeweiligen Gebietes ist die Erhaltung oder Wieder-

herstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der maßgeblichen Bestandteile des Ge-

bietes. In Anlage 4 werden als maßgebliche Bestandteile die natürlichen Lebensräume und 

Arten von gemeinschaftlichem Interesse sowie die hierfür erforderlichen Lebensraumele-

mente gebietsbezogen festgesetzt.“  

Anlage 4 der Natura 2000-LVO MV setzt die für einen günstigen Erhaltungszustand der 

Lebensraumtypen typischen Elemente und Eigenschaften fest (Tabelle 5). 

Tabelle 5: Übersicht über die für einen günstigen Erhaltungszustand der Lebensräume 

typischen Elemente und Eigenschaften 
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EU-Code Lebensraumtyp Lebensraumtypische Elemente und  
Eigenschaften  

(für einen günstigen Erhaltungszustand) 

1130 Ästuarien • Mündungsbereiche von Flüssen mit permanentem Süß-
wasserdurchfluss und Salzgradienten 

• deutliche, nicht-periodische Variabilität der abiotischen 
Parameter 

• Uferstrukturen mit Schilfbeständen und Überschwem-
mungsbereichen 

• Flachwasserzonen mit submerser Vegetation 

• Becken als Schlickfallen 

• Sandbänke in natürlichen Mündungsbereichen 

• überwiegend limnisch geprägtes lebensraumtypisches 
Pflanzen- und 

1140 Vegetationsfreies Schlick-, 
Sand- und Mischwatt 

• zeitweise trockenfallende Flachwasserzonen 

• natürliche Küstendynamik mit Abrasion und Anlandung 

• lebensraumtypisches halophytisches Pflanzen- und 
Tierarteninventar 

1160 Flache große Meeresarme und -
buchten 

• Wasseraustausch des Oberflächenwassers über Bod-
denrandschwellen mit der offenen Ostsee 

• nahezu gleicher Salzgehalt wie die offene Ostsee, aber 
geringere Wassertiefen und Exposition 

• hohe Biotopvielfalt mit lebensraumtypischem Tierarten-
inventar sowie ausgedehnten makrophytenreichen 
Flachwasserzonen und zentralen Becken als Schlickfal-
len 

1210 Einjährige Spülsäume • Strandabschnitte mit einjährigen salztoleranten und nit-
rophilen Pionierpflanzen auf angeschwemmtem organi-
schem Material 

• schmale, lineare, wallartige Ablagerungen oberhalb der 
Mittelwasserlinie an offenen Stränden, an Röhrichtufern 

• natürliche Küstenstruktur mit Wellen- und Wasser-
standsdynamik und Nachlieferung von natürlichem mi-
neralischen und organischen Material 

• lebensraumtypisches Tierarteninventar 

1230 Atlantik-Felsküsten und Ostsee-
Fels- und Steilküsten mit Vege-
tation 

• Moränen-Steilküste und Kreide- Steilküste mit lockerem 
Bewuchs von Pionierrasen, Steilhanggebüschen und 
Hangwäldern und 

• lebensraumtypischem Pflanzen- und Tierarteninventar 

• natürliche Abbruchdynamik sowie Kliffranddünenbil-
dung durch ungehinderte Brandung an aktiven Kliffen 

• flächiger Bewuchs durch vorgelagerte Dünen, Strand-
wälle oder Verlandungszonen an inaktiven Kliffs 

1310 

Pioniervegetation mit Salicornia 
und anderen einjährigen Arten 
auf Schlamm und Sand (Quel-
lerwatt) 

• lückige Fluren einjährigen lebensraumtypischen Pflan-
zenarteninventars mit Queller, geprägt durch regelmä-
ßigen Wechsel zwischen Überflutung mit Meerwasser 
und Trockenfallen 

• lebensraumtypisches Tierarteninventar  

• innerhalb von Salzgrünland in abflusslosen Senken und 
auf Windwattflächen 

• ‚ natürliche Küstendynamik 

1330 
Atlantische Salzwiesen (Glauco-
Puccinellietalia maritimae) 

Auf Küstenüberflutungsmooren: 

• mäandrierende Priele / Prielsysteme, die den episodi-
schen Brackwasserzu- und -ablauf gewährleisten 
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EU-Code Lebensraumtyp Lebensraumtypische Elemente und  
Eigenschaften  

(für einen günstigen Erhaltungszustand) 

• abwechslungsreiches Relief 

• Vegetationszonierung von der unteren bis zur oberen 
Salzwiesenzone mit lebensraumtypischem Pflanzen- 
und Tierarteninventar 

In Anlandungsbereichen der Außenküsten: 

• bei Hochfluten noch überflutete wechselhaline Stand-
orte mit periodisch wasserführenden Senken (Röten), 
Abflussrinnen (Prielen) sowie Reffen und Riegen der 
Strandwälle 

• lebensraumtypisches Pflanzen- und Tierarteninventar 
entsprechend der Salinität des angrenzenden Gewäs-
sers 

2110 Primärdünen • Sandaufwehungen mit initialem Dünenrelief im unmittel-
baren Einflussbereich der Ostsee oder Boddengewäs-
ser 

• natürliche Küstendynamik mit regelmäßiger Sandnach-
lieferung (Einblasung) 

• lebensraumtypisches Pflanzen- und Tierarteninventar 

2120 Weißdünen mit Strandhafer 
(Ammophila arenaria) 

• Sandaufwehungen mit typischem Dünenrelief im unmit-
telbaren Einflussbereich der Ostsee oder Boddenge-
wässer 

• natürliche Küstendynamik mit regelmäßiger Sandnach-
lieferung (Einblasung) 

• lebensraumtypisches Pflanzen- und Tierarteninventar 

2130 Festliegende Küstendünen mit 
krautiger Vegetation (Graudü-
nen) 

• Sandaufwehungen mit Dünenrelief im unmittelbaren 
Einflussbereich der Ostsee oder der Boddengewässer 

• weitgehendes Fehlen von Gehölzen 

• natürliche Küstendynamik mit regelmäßiger Sandnach-
lieferung vom Strand (seeseitig mit neuen Primär- und 
Weißdünen) 

• lebensraumtypisches Pflanzen- und Tierarteninventar 

2150 Festliegende entkalkte Dünen 
der atlantischen Zone (Calluno-
Ulicetea) entkalkte Dünen mit 
Empetrum nigrum 

• Dünenrelief mit Heidekraut-Küstenheide auf festgeleg-
ten Braundünenstandorten 

• natürliche Küstendynamik mit regelmäßiger Sandnach-
lieferung vom Strand (seeseitig mit neuen Primär-, 
Weiß- und Graudünen) und mit Entwicklung neuer Hei-
destadien 

• lebensraumtypisches Pflanzen- und Tierarteninventar 

2170 Dünen mit Salix repens ssp. du-
nensis (Salicion arenariae) 

• Dünenrelief mit Dominanz von Kriechweide natürliches 
Grundwasserregime 

• natürliche Küstendynamik mit regelmäßiger Sandnach-
lieferung vom Strand (seeseitig mit neuen Primär-, 
Weiß- und Graudünen) 

• lebensraumtypisches Pflanzen- und Tierarteninventar 

2180 Bewaldete Küstendünen der at-
lantischen, kontinentalen und 
borealen Region 

• natürliche Küstendynamik mit regelmäßiger Sandnach-
lieferung vom Strand und entsprechender Dünen-Suk-
zessionsabfolge 

• Vorkommen verschiedener Sukzessionsstadien und 
Standorttypen (Kiefern-Dünenwald [Flechtentyp], Kie-
fern-Dünenwald [Krähenbeerentyp], bodensaurer Ei-
chenwald, bodensaurer Buchenwald, Bruch- Moorwald) 
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EU-Code Lebensraumtyp Lebensraumtypische Elemente und  
Eigenschaften  

(für einen günstigen Erhaltungszustand) 

auf Küstendünen bodensaurer Standorte inkl. bewalde-
ter Dünen-Täler 

• lebensraumtypische Gehölzarten in der Baumschicht  

• hinreichend hohe Anteile an Biotop- und Altbäumen, 
stehendes und liegendes Totholz 

• lebensraumtypisches Arteninventar in der Krautschicht 

• lebensraumtypisches Tierarteninventar 

2190 Feuchte Dünentäler • natürliches Grundwasserregime (grundwassernah) 

• natürliche Küstendynamik mit regelmäßiger Sandnach-
lieferung vom Strand und entsprechender Neuentste-
hung von Dünen 

• Zonierung entlang von Feuchte und/oder Trophiegradi-
enten 

• hydrophile Vegetation und lebensraumtypisches Pflan-
zen- und Tierarteninventar ohne Heide-, Gebüsch- und 
Gehölzstadien 

3150 
Natürliche eutrophe Seen mit ei-
ner Vegetation des Magnopota-
mions oder Hydrocharitions 

• natürliche und naturnahe eutrophe basen- und/oder 
kalkreiche Stillgewässer (Seen, permanente und tempo-
räre Kleingewässer, Teiche, Altwässer, Abgrabungsge-
wässer, Torfstiche) submerse Laichkrautvegetation, 
Schwebematten, Schwimmblattfluren, Schwimmdecken 

• lebensraumtypische Ufer-Verlandungsvegetation 

• lebensraumtypisches Tierarteninventar 

• Übergangs- und Randbereiche mit geeigneten standort-
abhängigen Pufferbereichen zum Schutz vor Nährstof-
feinträgen, begrenzt auf das unbedingt erforderliche 
Mindestmaß 

6230 

Artenreiche montane Borstgras-
rasen (und submontan auf dem 
europäischen Festland) auf Sili-
katböden 

• offene, niedrigwüchsige Rasen auf nährstoffarmen, tro-
ckenen bis mäßig feuchten Standorten mit Dominanz 
des Borstgrases und lebensraumtypischem Pflanzen- 
und Tierarteninventar 

• auf sauren, trockenen bis frischen Sandböden mit le-
bensraumtypischem Pflanzen- und Tierarteninventar 

• auf feuchten überwiegend anmoorigen und z. T. sandi-
gen Standorten in grundwassernahen Sandgebieten der 
Ostseeküste mit lebensraumtypischem Pflanzen- und 
Tierarteninventar 

• Übergangs- und Randbereiche mit geeigneten standort-
abhängigen Pufferbereichen zum Schutz vor Nährstof-
feinträgen, begrenzt auf das unbedingt erforderliche 
Mindestmaß 

6410 

Pfeifengraswiesen auf kalkrei-
chem Boden, torfigen und tonig-
schluffigen Böden (Molinion cae-
ruleae) 

• Pfeifengraswiesen mit lebensraumtypischem Artenin-
ventar auf nährstoffarmen, basen- bis kalkreichen und 
sauren, organischen oder mineralischen, (wechsel)-
feuchten Standorten mit grund- oder sickerwasserbe-
stimmten Böden 

• Wechsel von Nassstellen und Flutmulden mit trockenen 
und frischen Bereichen 

• lebensraumtypische Vegetationsstruktur mit jungen 
Brachestadien 

• lebensraumtypisches Pflanzen- und Tierarteninventar 
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EU-Code Lebensraumtyp Lebensraumtypische Elemente und  
Eigenschaften  

(für einen günstigen Erhaltungszustand) 

• Übergangs- und Randbereiche mit geeigneten standort-
abhängigen Pufferbereichen zum Schutz vor Nährstof-
feinträgen, begrenzt auf das unbedingt erforderliche 
Mindestmaß 

7140 
Übergangs- und 
Schwingrasenmoore 

• nährstoffärmere Moore mit Nassstellen (Schlenken), of-
fenen Torf- und/oder Schlammflächen sowie offenen 
Wasserflächen 

• oberflächennah anstehendes Grundwasser 

• lebensraumtypische Vegetationsstruktur mit Torf- 
und/oder Braunmoosen 

• lebensraumtypisches Tierarteninventar  

• Übergangs- und Randbereiche mit geeigneten standort-
abhängigen Pufferbereichen zum Schutz vor Nährstof-
feinträgen, begrenzt auf das unbedingt erforderliche 
Mindestmaß 

9110 Hainsimsen-Buchenwald  
(Luzulo-Fagetum) 

• bodensaure, meist krautarme Buchenwälder auf anhyd-
romorphen trockenen bis frischen und semihydromor-
phen feuchten bodensauren (basenarmen) Standorten 
(sandige Moränenflächen und Böden der Sander, Tal-
sande, Beckensande, Binnendünen)‚  

• strukturreiche Bestände ‚ 

• unterschiedliche Waldentwicklungsphasen mit einem 
hinreichend hohen Anteil der Reifephase im FFH-Gebiet 

• lebensraumtypische Gehölzarten in der Baum- und 
Strauchschicht 

• hinreichend hoher Anteil an Biotop- und Altbäumen, ste-
hendem und liegendem Totholz 

• lebensraumtypisches Arteninventar in der Krautschicht 

• lebensraumtypisches Tierarteninventar 

9130 Waldmeister-Buchenwald (As-
perulo-Fagetum) 

• krautreiche Buchenwälder auf kalkhaltigen bis mäßig 
sauren, teilweise nährstoffreichen, oft lehmigen Böden 

• mit Naturverjüngung (geschiebelehm- und mergelreiche 
Moränenflächen, nährstoffreichere Sandbereiche der 
Moränen und moränennahen Sander) 

• strukturreiche Bestände, unterschiedliche Waldentwick-
lungsphasen mit einem hinreichend hohen Anteil der 
Reifephase im FFH-Gebiet 

• lebensraumtypische Gehölzarten in der Baum- und 
Strauchschicht 

• hinreichend hoher Anteil an Biotop- und Altbäumen, ste-
hendem und liegendem Totholz 

• lebensraumtypisches Arteninventar in der Krautschicht 

• lebensraumtypisches Tierarteninventar 

9190 Alte bodensaure Eichenwälder 
auf Sandebenen mit Quercus ro-
bur 

• durch Stiel- und Traubeneiche geprägte Wälder boden-
saurer Standorte mit deckungsreicher Krautschicht 

• verschiedene Waldentwicklungsphasen im FFH-Gebiet 

• strukturreiche Bestände 

• lebensraumtypische Gehölzarten in der Baumschicht 

• hinreichend hoher Anteil an Biotop- und Altbäumen, ste-
hendem und liegendem Totholz 

• lebensraumtypisches Arteninventar in der Krautschicht-
lebensraumtypisches Tierarteninventar 
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Anlage 4 der Natura 2000-LVO MV setzt auch die für einen günstigen Erhaltungszustand 

der Arten erforderlichen Lebensraumelemente und -eigenschaften fest.  

Tabelle 6:  Übersicht über die für einen günstigen Erhaltungszustand der Arten erforder-

lichen Lebensraumelemente und -eigenschaften 

EU-Code Art  Lebensraumelemente und -eigenschaften  

(für einen günstigen Erhaltungszustand)  

1095 
Meerneunauge  
(Petromyzon marinus) 

• barrierefreie Wanderstrecken zwischen Reproduktionsplätzen in 

• den Fließgewässern und den marinen Adultlebensräumen 

1099 
Flussneunauge  
(Lampetra fluviatilis) 

• Fließgewässerabschnitte mit sehr guter Struktur und physika-
lisch-chemischer Wassergüte 

• kiesige Substrate als Laichhabitat  

• Abschnitte mit bevorzugt feinsandigem Substrat und mäßigem 
Detritusanteil als Querderhabitat 

• durchgängige Fließgewässerabschnitte zwischen den Laichplät-
zen und Querderhabitaten sowie zwischen Teilpopulationen 

• barrierefreie Wanderstrecken zwischen den Reproduktionsplät-
zen in den Fließgewässern und den marinen Fresshabitaten 

1103 
Finte  
(Alosa fallax) 

• sandig bis kiesige Substrate in Flussunterläufen und oligohalinen 
Ästuarregionen der Ostsee als Laichhabitate 

• barrierefreie Wanderstrecken zwischen Ostsee und Flussunter-
läufen 

1106 
Atlantischer Lachs  
(Salmo salar) 

• barrierefreie Wanderstrecken zwischen Reproduktionsplätzen in 
den Fließgewässern und den marinen Adultlebensräumen 

1145 
Europäischer 
Schlammpeitzger 
(Misgurnus fossilis) 

• stehende oder schwach strömende verschlammte Gewässer mit 
hohem Deckungsgrad emerser und submerser Makrophyten 

• überwiegend aerobe, organisch geprägte Feinsedimente hoher 
Auflagendicke 

• mindestens mittlere Gewässergüte ‚ barrierefreie Wanderstre-
cken zum Hauptgewässer sowie innerhalb der Grabensysteme 

1149 
Steinbeißer  
(Cobitis taenia) 

• langsam fließende und stehende Gewässer mit sandigen bis fein-
sandigen aeroben Sedimenten in Ufernähe 

• flache, strömungsberuhigte Abschnitte zur Eiablage 

• lockere Besiedlung mit emersen und submersen Makrophyten 

1355 Fischotter 
Lutra lutra 

• Gewässersysteme mit kleinräumigem Wechsel verschiedener 
Uferstrukturen wie Flach- und Steilufer, Uferunterspülungen und 
-auskolkungen, Bereiche unterschiedlicher Durchströmungen, 
Sand- und Kiesbänke, Altarme an Fließgewässern, Röhricht- und 
Schilfzonen, Hochstaudenfluren sowie Baum- und Strauch-
säume  

• ausreichendes Nahrungsangebot und geringe Schadstoffbelas-
tung (wie z. B. Schwermetalle und PCB)  

• nicht unterbrochene Uferlinien von Fließgewässern mit durch-
gängigen Uferböschungen (auch bei Unterquerungen von Stra-
ßen mit einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko)  

• großräumige, miteinander in Verbindung stehende Gewässer-
systeme als Wanderkorridore 

1166 Kammmolch 
Triturus cristatus 

• ausreichend besonnte, fischfreie bzw. Î arme Stillgewässer mit 
Wasserführung i.d.R. bis mindestens August‚  

• Komplex von Gewässern mit stabilen lokalen Populationen‚  
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EU-Code Art  Lebensraumelemente und -eigenschaften  

(für einen günstigen Erhaltungszustand)  

• gut entwickelte Submersvegetation und strukturreiche Uferzo-
nen‚  

• geeignete Sommerlebensräume, 

• geeignete Winterquartiere (Böschungen, größere Lesesteinhau-
fen, Totholzansammlungen u. ä.) im Umfeld der Reproduktions-
gewässer und Sommerlebensräume 

• durchgängige Wanderkorridore zwischen den Teillebensräumen 

1364 Kegelrobbe  
Halichoerus grypus 

• ungestörte Liegeplätze (ständig oder aperiodisch trocken fal-
lende Erhebungen der Boddengewässer, Blockgründe im Flach-
wasser) 

1365 Seehund 
Phoca vitulina 

• ungestörte Liegeplätze (ständig oder aperiodisch trocken fal-
lende Erhebungen der Boddengewässer, Blockgründe im Flach-
wasser) 

6.3 Sonstige im Standard-Datenbogen genannten Arten 

Im SDB sind keine weiteren Arten vermerkt. 

6.4 Vorbelastung 

Eine Übersicht über die wichtigsten im SDB aufgeführten Beeinträchtigungen des Gebiets 

gibt Tabelle 7. 

Tabelle 7: Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das GGB 

„Recknitz-Ästuar und Halbinsel Zingst“ (DE 1542-302) 

Natura 2000-
Code 

Einfluss / Nutzung 

In
n

e
rh

a
lb

/ 

a
u

ß
e
rh

a
lb

 

In
te

n
s
it

ä
t 

D03.02 Schifffahrtswege (künstliche), Kanäle i H 

G01.01 Wassersport i H 

 

Intensität: H – hoch, M – mittel, L – gering 

Innerhalb/außerhalb: i = innerhalb, o = außerhalb, b = beides 

6.5 Managementpläne / Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Es liegt ein bestätigter Managementplan vor1 (STALU VP 2014). 

 
1 http://www.stalu-mv.de/vp/Themen/Naturschutz-und-Landschaftspflege/Natura-2000/Management-
planung/DE-1542-302-Recknitz-Aestuar-und-Halbinsel-Zingst 
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6.6 Funktionale Beziehungen des Schutzgebietes zu anderen 
Natura 2000-Gebieten 

Das betrachtete Gebiet ist durch das gemeinsame Arteninventar, d. h. hier durch das Vor-

kommen von Meeressäugern mit anderen Schutzgebieten verbunden. Diese haben einen 

großen Aktionsradius und durchwandern eine Vielzahl an Meeresgebieten und halten sich 

daher zeitweise auch in anderen Gebieten mit gemeinschaftlicher Bedeutung auf.  
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7 Detailliert untersuchter Bereich 

7.1 Abgrenzung des detailliert untersuchten Bereiches 

Als detailliert untersuchter Bereich wird die räumliche Ausdehnung angenommen, in wel-

cher die Schutzgüter des Gebiets maximal durch die Wirkfaktoren betroffen sein können. 

Dabei wird jeweils von schutzgutspezifischen Wirkungen mit unterschiedlichen Wirkräumen 

ausgegangen. Demnach wird für Meeressäuger das Vorhabengebiet zuzüglich einer 

30 km-Wirkzone und für Lebensraumtypen sowie Fische das Vorhabengebiet zuzüglich ei-

ner 500 m-Wirkzone berücksichtigt (vgl. Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefun-

den werden.). 

7.2 Voraussichtlich betroffene Arten und LRT 

Nach § 34 BNatSchG wird die Prüfung der Verträglichkeit eines Projektes durch die Fest-

stellung oder Nicht-Feststellung erheblicher Beeinträchtigungen eines FFH-Gebietes in sei-

nen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen bestimmt. 

Maßgebliche Bestandteile stehen dabei in Bezug zu ihren Vorkommen und sind definiert 

als:  

• die signifikant vorkommenden FFH-Lebensraumtypen (FFH-LRT) des Anhangs 

I einschließlich der für die Lebensräume charakteristischen Arten sowie Tier- 

und Pflanzenarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie, 

• die für die zu erhaltenden oder wiederherzustellenden Lebensraumbedingun-

gen maßgeblichen standörtlichen Voraussetzungen (z. B. die abiotischen 

Standortfaktoren) und die wesentlichen funktionalen Beziehungen einzelner Ar-

ten, in Einzelfällen auch zu (Teil-) Lebensräumen außerhalb des Gebietes. 

Die voraussichtlich betroffenen Arten und LRT ergeben sich aus den dargestellten maß-

geblichen Bestandteilen in Kap. 6.2 und Wirkfaktoren in Kap. Fehler! Verweisquelle 

konnte nicht gefunden werden.. Aufgrund der Entfernung von 15 km zum Vorhabenge-

biet werden keine LRT betroffen sein (vgl. Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht ge-

funden werden.). Als voraussichtlich betroffene Arten werden die Meeressäuger Kegel-

robbe (Halichoerus grypus) und Seehund (Phoca vitulina), sowie die Fische bzw. 

Rundmäuler Meerneunauge (Petromyzon marinus), Flussneunauge (Lampetra fluviatilis), 

Finte (Alosa fallax), Atlantischer Lachs (Salmo salar), Europäischer Schlammpeitzger (Mis-

gurnus fossilis) und Steinbeißer (Cobitis taenia) in die weitere Prüfung eingestellt. Der 

Fischotter (Lutra lutra) tritt höchstens sporadisch im küstennahen Wasserbereich auf und 

wird nicht von den Projektwirkungen betroffen sein. Der Kammmolch (Triturus cristatus) 

bevorzugt Binnengewässer, welche ebenfalls nicht betroffen sein werden. 
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7.3 Beschreibung des detailliert untersuchten Bereiches 

7.3.1 Meeressäuger 

Kegelrobbe (Halichoerus grypus , NATURA 2000-Code 1364) 

Beschreibung im Steckbrief2: 

In Europa ist die Kegelrobbe im Ostatlantik um Island (außer im N und NE), von den Briti-

schen Inseln bis zur Bretagne, in Norwegen südlich bis Stavanger und im Osten bis in die 

Barentssee (Murmanküste/Kola-Halbinsel) hinein verbreitet. Sie ist ebenfalls in der Deut-

schen Bucht (NL, D) und im Kattegat sowie in der Ostsee anzutreffen. Das Hauptverbrei-

tungsgebiet der Ostseekegelrobbe liegt gegenwärtig noch nördlich des 58. Breitengrades. 

Allerdings ist in jüngerer Zeit eine Ausbreitung nach Süden zu beobachten.  

So entwickelte sich z. B. ab 2008 auf Ertholmene (Erbseninseln bei Bornholm) ein Liege-

platz, welcher 2010 schon von bis zu 80 Tieren aufgesucht wurde. Eine regelmäßige Re-

produktion findet in den Gebieten südlich des 58. Breitengrades erst seit 2003 auf dem 

Rødsand und Vitten/Skrollen im südlichen Lolland statt (TEILMANN et al. 2003). Wie Unter-

suchungen über die Aktionsräume mittels Satelliten-Telemetrie zeigen, durchstreifen die 

Kegelrobben der Ostseepopulation durchstreifen auch die westliche Ostsee, die inneren 

Dänischen Gewässer und das Kattegat, so dass die gesamte Ostsee als Aktionsraum an-

zusehen ist (DIETZ et al. 2003, HERRMANN et al. 2007).  

In der Darß-Zingster Boddenkette gibt ein langjähriges, seit 1968 bestehendes Vorkommen 

von Kegelrobben (HARDER & SCHULZE 2001). Zumeist werden Einzeltiere gesichtet, mitun-

ter jedoch auch zwei. Ein Reproduktionsnachweis wurde nur einmal im Dezember 1978 

durch den Fund eines toten Jungtieres im Embryonalkleid auf den Schmidt-Bülten erbracht. 

Robbenzählungen 

Von November 2012 bis April 2016 sind Meeressäuger in Anlehnung an das vom BSH 

verfasste StUK3 und ab Oktober 2013 StUK4 mittels Schiffstransektzählungen, Zählflügen 

(beobachterbasiert und digital) und Ausbringung von POD-Stationen erfasst worden. Die 

Untersuchungsgebiete der Flug- und Schiffszählungen befanden sich am südwestlichen 

Rand des Arkonabeckens östlich der Darßer Schwelle. Eine ausgebrachte POD-Station 

befand sich innerhalb der 12 sm-Zone Deutschlands an der nördlichen Spitze des Vorha-

bengebietes und ca. 25 km nordwestlich der Insel Hiddensee. Eine weitere 17 km östlich 

des Vorhabengebietes und ca. 11,3 km nordwestlich der Insel Hiddensee. Die Untersu-

chungsgebiete für den geplanten OWP „Gennaker“ für die beobachterbasierten Flugzeug- 

als auch für die Schiffszählungen befanden sich am südwestlichen Rand des Arkonabe-

ckens östlich der Darßer Schwelle sowie im Bereich der Darßer Schwelle und teilten sich 

 
2 http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_halichoerus_grypus.pdf 
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zusätzlich in zwei Teilgebiete (Teilgebiet 1 und Teilgebiet 2) auf. Detaillierte Informationen 

finden sich im Fachgutachten Meeressäuger. 

 

Abbildung 3: Übersicht über die Untersuchungsgebiete 1 bis 3 

 

Während der Zählflüge wurden im ersten Untersuchungsjahr im Teilgebiet 1 zwei Kegel-

robben (März, Juni) sowie ein Seehund (Juli) und zwei unbestimmte Robben (Mai, Juli) 

nachgewiesen. Im Teilgebiet 2 wurde im Rahmen des ersten Untersuchungsjahres als ein-

zige Robbe lediglich ein Seehund im September 2013 auf einem Vogelflug gesichtet Im 

zweiten Untersuchungsjahr wurden im Teilgebiet 1 im März zwei Seehunde und eine unbe-

stimmte Robbe erfasst. Robbensichtungen fanden allgemein sporadisch und eher im östli-

chen Teil des Untersuchungsgebietes statt, wobei im Vorhabengebiet keine Tiere gesichtet 

wurden.  

Die Digitalflüge erfassten sechs unbestimmte Kegelrobben bzw. Seehunde und drei weitere 

unbestimmte Meeressäuger.  

Im Ergebnis der Zählungen vom Schiff aus konnten im ersten Untersuchungsjahr im Teil-

gebiet 1 drei Kegelrobben (zwei im Januar, eine im März) nachgewiesen werden. Im Teil-

gebiet 2 wurden im ersten Untersuchungsjahr vier Kegelrobben, ein Seehund und eine un-

bestimmte Robbe erfasst. Es wurden zwei Kegelrobben innerhalb des Transektes 
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gesichtet. Die Nachweise erfolgten mit je einem Individuum im September und Dezem-

ber 2013. Im zweiten Untersuchungsjahr wurden eine Kegelrobbe (März), ein Seehund 

(Mai) und eine unbestimmte Robbe (Mai) im Teilgebiet 1 jeweils in der Nähe des Plantage-

netgrundes gesichtet. 

Seehund (Phoca vitulina, NATURA 2000-Code 1365) 

Beschreibung im Steckbrief3: 

In Europa ist der Seehund die am weitesten verbreitete Robbenart des Nordatlantiks. Er 

kommt in der gesamten Nordsee, im Kattegat, in der südwestlichen Ostsee (Dänemark) 

sowie mit einer isolierten Population im Kalmarsund (Schweden) in der zentralen Ostsee 

vor (HARDER 1996, ORTHMANN 2000). Derzeit existieren an der deutschen Ostseeküste 

keine festen Liegeplätze des Seehundes (SCHWARZ et al. 2003). Die mitunter hier zu be-

obachtenden Tiere sind wahrscheinlich der Population der westlichen Ostsee zuzurechnen. 

Deren Verbreitungsschwerpunkt liegt in der Beltsee und im Öresund, so dass Nahrungs- 

und Streifzüge der Seehunde von den Liegeplätzen Vitten/Skrollen und Rødsand in die 

Küstengewässer Mecklenburg-Vorpommerns anzunehmen sind (HERRMANN 2007). Ange-

sichts der geringen Entfernung ist davon auszugehen, dass die Küstengewässer von 

Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern Bestandteil des Nahrungs- und Streif-

gebiets der Seehunde der Liegeplätze Vitten/Skrollen und Rødsand sind. 

7.3.2 Fische und Rundmäuler 

Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) 

Beschreibung im Steckbrief4 

Die Flüsse Mecklenburg-Vorpommerns stellen einen wichtigen Teil des Areals der Art dar. 

Schon auf Grund der biogeographischen Zuordnung muss davon ausgegangen werden, 

dass das Flussneunauge ursprünglich zum natürlichen Arteninventar der meisten mecklen-

burgischen Fließgewässer gehörte und wahrscheinlich hohe Bestandsdichten aufwies. Im 

Einzugsgebiet der Ostsee beschränkt sich das heutige Vorkommen nur noch auf wenige 

und relativ küstennahe Gewässer. Aktuell sind hier noch vier stabile Laichvorkommen be-

kannt, deren Bestände jedoch abnehmend sind (KRAPPE et al. 2011). Daneben gibt es we-

nige Einzel-Laichbeobachtungen, die sich bisher nicht wiederholen ließen. Nachweise des 

Flussneunauges erfolgen auch während der parasitischen Phase in der Ostsee und den 

Boddengewässern sowie während des Laichaufstiegs in Wanderkorridoren (THIEL et al. 

2009). 

 
3 http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_phoca_vitulina.pdf 

4
 http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_lampetra_fluviatilis.pdf 
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Mecklenburg-Vorpommern liegt im Arealzentrum dieser Art. Auf Grund der Gesamtgefähr-

dung hat das Land eine hohe Mitverantwortung für den Erhalt und Schutz der Art. Eine 

besondere Verantwortung besteht für den Bereich der westlichen Ostsee.  

Meerneunauge (Petromyzon marinus) 

Beschreibung im Steckbrief5 

Für Mecklenburg-Vorpommern gibt es im Ostseeeinzugsgebiet keine historischen oder re-

zenten Belege für einen reproduktiven Bestand. Vermutlich handelt es sich bei den vor al-

lem im marinen Bereich gelegentlich zu fangenden Einzeltieren um Irrgäste aus der Nord-

see (KRAPPE 2006). Als Binnenlandnachweise liegen bisher lediglich ein Fang aus dem 

Kummerower See und ein weiterer aus der Warnow bei Bützow vor (WINKLER et al. 2007). 

Finte (Alosa fallax) 

Beschreibung im Steckbrief6 

Die Verbreitung der Finte reicht von Südnorwegen bis zur Iberischen Halbinsel und Nord-

marokko (Atlantikküste) sowie bis zum östlichen Mittelmeer; weiterhin kommt sie in der Ost-

see vor (QUIGNARD & DOUCHEMENT 1991). In Mecklenburg-Vorpommern ist die Art vom 

Aussterben bedroht (WINKLER et al. 2002). Die Existenz von Laichpopulationen im Bereich 

der deutschen Ostseeküste ist zurzeit unklar. Für die deutsche AWZ der Ostsee konnte 

bislang nicht geklärt werden, welche Ausdehnung die Hauptverbreitungsgebiete der Art ha-

ben. Die Habitate der anadromen Finte liegen während des Süßwasseraufenthalts in den 

unteren Regionen der Fließgewässer. Im Meer wurden die Tiere noch in 200–300 m Tiefe 

nachgewiesen, in der Regel halten sie sich aber in wesentlich flacherem Wasser auf (QU-

IGNARD & DOUCHEMENT 1991, MAITLAND & CAMPBELL 1992). 

Atlantischer Lachs (Salmo salar) 

Beschreibung im Steckbrief7 

In Deutschland war die Art ursprünglich in fast allen zur Nord- und Ostsee entwässernden 

Flusssystemen verbreitet. Nach (FREYHOF 2009) basieren alle aktuellen Vorkommen in 

Deutschland (im Süßwasser) auf Wiederansiedlungsmaßnahmen und würden ohne diese 

wieder erlöschen. 

Für Mecklenburg-Vorpommern sind weder historisch noch rezent reproduktive Lachsbe-

stände in den Binnengewässern außer der Elbe nachgewiesen (WINKLER et al. 2007). An-

dererseits wird die Art bis heute regelmäßig in den Küstengewässern gefangen. Diese Tiere 

sind als Nahrungsgäste und Durchzügler anzusehen. Die mecklenburgische Ostseeküste, 

 
5 http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_petromyzon_marinus.pdf 
6 http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_alosa_fallax.pdf 
7
 http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_salmo_salar.pdf 
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einschließlich der Boddengewässer, wäre demnach als Teil des aktuellen Verbreitungsge-

bietes zu betrachten. Die Herkunft dieser Lachse ist unbekannt. Infrage kommen polnische 

Wiederansiedlungsprojekte sowie skandinavische Populationen. 

Die Verantwortung Mecklenburg-Vorpommerns betrifft vor allem die Durchzugsgebiete der 

Elbe und die Küstengebiete. 

Europäischer Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) 

Beschreibung im Steckbrief8 

In Mecklenburg-Vorpommern ist der Schlammpeitzger in allen großen Flusssystemen zu 

finden und weist damit bei großräumiger Betrachtungsweise ein geschlossenes Verbrei-

tungsbild auf. Bei den Nachweisen handelt es sich jedoch vorwiegend um Einzelfänge, die 

sich oft auch bei intensiver Beprobung nicht wiederholen lassen. Dies mag zum einen daran 

liegen, dass die Optimalhabitate bislang nicht repräsentativ erfasst waren (was in den letz-

ten Jahren durch eine intensive zielgerichtete Verbreitungskartierung verbessert wurde), 

zum anderen an einer offenbar artspezifischen Populationsdynamik mit großen Schwan-

kungen und langen Zyklen. Aktuell sind nur sechs Kernpopulationen bekannt, in denen bei 

vertretbarem Aufwand reproduzierbare Nachweise möglich sind. Die Vorkommen in Meck-

lenburg-Vorpommern stellen dennoch einen wichtigen Teil der deutschen Gesamtpopula-

tion dar, woraus sich eine Mitverantwortung des Landes zur Erhaltung der Art ergibt. 

Steinbeißer (Cobitis taenia) 

Beschreibung im Steckbrief9 

Der Schwerpunkt der Verbreitung des Steinbeißers in Deutschland liegt in der Norddeut-

schen Tiefebene. In Mecklenburg-Vorpommern sind bisher nur Vorkommen von Cobitis ta-

enia (auch keine Hybriden) bekannt. Eine umfassende Untersuchung der Vorkommen hin-

sichtlich ihres Status steht jedoch noch aus. Mit Ausnahme der Insel Rügen besiedelt der 

Steinbeißer alle Naturräume und größeren Gewässereinzugssysteme Mecklenburg-Vor-

pommerns. Durch die Vielzahl besiedelbarer Gewässertypen (Stand-, Fließgewässer ver-

schiedener Größe, Boddengewässer) weist sein Vorkommen eine nahezu flächende-

ckende Verteilung auf (KRAPPE 2009, WATERSTRAAT et al. 2011). 

 
8 http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_misgurnus_fossilis.pdf 
9 http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_cobitis_taenia.pdf 
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8 Mögliche Auswirkungen auf Lebensraumtypen des An-

hangs I der FFH-Richtlinie sowie artengruppenspezifische 

Auswirkungen 

8.1 Mögliche Auswirkungen auf Lebensraumtypen des Anhangs I 

der FFH-Richtlinie 

Aufgrund der Entfernung des GGB „Recknitz-Ästuar und Halbinsel Zingst“ zum Vorhaben-

gebiet von 15 km können Beeinträchtigungen von FFH-Lebensraumtypen im Schutzgebiet 

ausgeschlossen werden. Für projektbedingte Wirkungen (Trübung, Sedimentumlagerun-

gen, etc.), die Lebensraumtypen beeinträchtigen könnten, wird von einem maximalen 

Wirkradius von 500 m ausgegangen, so dass diese Wirkungen die FFH-Lebensraumtypen 

als maßgebliche Bestandteile des GGB „Recknitz-Ästuar und Halbinsel Zingst“ nicht errei-

chen. Wesentliche Einflüsse auf die FFH-Lebensraumtypen sind nur im Kollisionsfall 

(schadstoffbeladenes Schiff mit Schadstoffaustritt im Kollisionsfall – vgl. Aussagen der 

Technischen Risikoanalyse - dort akzeptables Risiko) denkbar und damit nicht Gegenstand 

der projektbedingten Wirkungen.  

8.2 Mögliche Auswirkungen auf Meeressäuger  

Großräumige Auswirkungen, d. h. Effekte, die weit über die Fläche des Vorhabengebiets 

hinausgehen und potenziell die Schutzgebiete beeinträchtigen könnten, sind nur während 

der Rammarbeiten zur Gründung der OWEA zu erwarten. In den auf die einzelnen Schutz-

gebiete bezogenen Analysen wird deshalb nur auf diesen Wirkfaktor eingegangen, von dem 

durch verschiedene Begleituntersuchungen zu Windparkplanungen und Meeressäuger-

Workshops bekannt ist, dass er weiträumige Effekte entfaltet und so potenziell erhebliche 

Beeinträchtigungen von Individuen oder der lokalen Population auch innerhalb von Schutz-

gebieten hervorrufen kann. 

Die Wirkungen von Schallemissionen auf marine Säuger werden in Abhängigkeit von der 

Entfernung zur Schallquelle in vier Wirkungszonen unterteilt: 

1) Zone der Hörbarkeit: Schallemissionen können gehört werden, aber es entsteht kei-

nerlei Beeinträchtigung. Es erfolgt keine Reaktion. 

2) Zone der Reaktion: es erfolgt eine physiologische oder Verhaltensreaktion. Als Ver-

haltensreaktionen können vorkommen: erhöhte Aufmerksamkeit (Vigilanz), Aufschrecken / 

Panik, Stressreaktion, Unterbrechung von Verhaltensweisen (Jagen, Ruhen, Wandern, so-

ziale Interaktion), Scheuchwirkung durch Schalleintrag in den Wasserkörper, Vermeidungs-

reaktion, evtl. kurz- bis langfristige Vertreibung aus dem Habitat.  
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3) Zone der Maskierung: die Schallquelle ist laut genug, um die Kommunikation, das 

Sonar mariner Säugetiere zu überdecken (maskieren). Andere Geräusche (Nahrung / Um-

welt) können vermindert oder nicht mehr wahrgenommen werden. Tiere oder Populationen 

können signifikant beeinträchtigt werden. 

4) Zone des Hörverlustes, des Unbehagens, der Verletzung: temporärer (TTS) oder 

dauerhafter Hörverlust (PTS) durch hohe Schalldrücke bzw. lange Einwirkzeiten, in unmit-

telbarer Nähe zur Schallquelle ist das Signal so stark, dass es ein Tier verletzen und die 

Höreigenschaften dauerhaft beeinträchtigen kann; im Extremfall mit letalen Folgen. Bei ei-

nigen gestrandeten Zahnwal- und Robbenarten fanden KETTEN (1999, 2002) und DEGOL-

LADA et al. (2003) Verletzungen des Trommelfells und teilweise Zerstörungen des Inneno-

hres als mögliche Folgen anthropogenen Schalleintrages.  

Die genannten Zonen sind abhängig von verschiedenen Parametern wie 

➢ den Höreigenschaften der untersuchten Art, 

➢ den Ausprägungen des Schalls (Impulsschall oder Dauerschall) 

➢ den Pegeln der Schallquellen, 

➢ der Expositionsdauer, 

➢ dem Frequenzinhalt, 

➢ dem Hintergrundschall und 

➢ der Schallausbreitung im Wasserkörper (z. T. auch über das Sediment). 

Für die Beurteilung anthropogener Auswirkungen sind die Zonen zwei bis vier von beson-

derer Bedeutung. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz und der FFH Richtlinie sind bei Ein-

griffen das Tötungs- und Verletzungsverbot sowie das Störungsverbot zu beachten. Dieses 

betrifft vor allem die Zone der Verletzung und die Zone der Reaktion. Die Kenntnislage 

bezüglich der Maskierungszone, die auch bestimmte Arten von Störungen beschreibt, ist 

sehr lückenhaft. 

Für die Beurteilung der Auswirkungen der Bautätigkeiten auf Meeressäuger sind weiterhin 

die Hintergrundgeräusche zu beachten. Dazu gehören Meeresströmungen, Wind, Wellen, 

Niederschlag, Schiffsgeräusche und biogene Geräusche. Die Intensität der Hintergrundge-

räusche schwankt und ist u. a. abhängig von den Windverhältnissen, dem Quellpegel und 

der Entfernung individueller Schallquellen, dem Frequenzbereich sowie der Wassertiefe 

und der saisonalen Schichtung des Wasserkörpers.  

Zone des Hörverlustes 

Das Umweltbundesamt hat auf Basis von Untersuchungen zur Verschiebung der Hör-

schwelle bei Schweinswalen durch Impulsschall einen Lärmschutzwert zur Begrenzung des 

impulshaften Unterwasserschalls beim Bau von Offshore-Windparks vorgeschlagen, der 

mittlerweile bei Rammarbeiten als Grenzwert generelle Beachtung findet (UBA 2011). Da-

nach darf (als duales Kriterium) in einer Entfernung von 750 m von der Schallquelle ein 

Einzelereignis Schalldruckpegel (SEL) von 160 dB re 1 µPa²s nicht überschritten werden. 
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Der Spitzenpegel (peak to peak) darf nicht mehr als 190 dB betragen. Es ist sicherzustellen, 

dass sich in Bereichen, in denen diese Vorgabe überschritten wird, keine Meeressäuger 

aufhalten. Damit soll erreicht werden, dass beim Rammen der Tiefgründungen von Offs-

hore-Windparks das Verletzungsverbot des BNatSchG eingehalten wird. Dieser Wert bein-

haltet der Formulierung nach ausdrücklich die Akkumulation multipler Schallimpulse zu ei-

ner schädlichen Dosis. Die genauen Mechanismen der Akkumulation sind jedoch bislang 

noch unklar. Um Verletzungen auszuschließen, wird durch den Vorhabenträger rechtzeitig 

vor Baubeginn ein Schallschutzkonzept vorgelegt und es wird baubegleitend eine Effizienz-

kontrolle der dort beschriebenen Maßnahmen durchgeführt. 

Zone der Reaktion 

Die Reaktionen von Meeressäugern auf Schalleinträge lassen sich schwer vorhersagen. 

Sie reichen von kaum merklichen Effekten bis zum Abbruch wichtiger Verhaltensweisen wie 

Fressen oder die Aufgabe wichtiger Aufenthaltsräume bzw. Habitate. In der Fortpflanzungs- 

und Paarungszeit oder während sozialer Interaktionen sind viele Walarten wesentlich emp-

findlicher als zu anderen Zeitpunkten. Auch das Alter und der soziale Status des Empfän-

gers spielen offenbar eine Rolle. Verhaltensreaktionen sind individuell unterschiedlich und 

hängen stark von der Motivation bzw. vom Verhaltensstatus des Empfängers ab (GÖTZ & 

JANIK 2010). Dadurch ist es möglich, dass wichtige Habitate auch trotz erheblicher Störun-

gen durch Lärm aufgesucht werden. Welche Verhaltensänderungen genau unter das Stö-

rungsverbot des BNatSchG fallen, ist dort nicht klar definiert. Im Schallschutzkonzept der 

Bundesregierung für die Nordsee (BMU 2013) werden diesbezüglich großräumige Meidere-

aktionen als Störung betrachtet, während z. B. die Aufgabe von Verhaltensweisen (wie 

Jagdverhalten) jedoch mit den Standardmethoden, wie alle weniger auffälligen Verhaltens-

änderungen, nicht erfasst werden. 

Impulshafter Schall 

Im Schallschutzkonzept der Bundesregierung für die Nordsee (BMU 2013) wird bei Einhal-

tung des UBA Grenzwertes ein Störradius von 8 km um die Rammstelle (entsprechend ei-

nem SEL von ca. 140 dB) angenommen. Dies erfolgte auf Basis von Beobachtungen des 

akustischen Verhaltens von Schweinswalen während der Rammarbeiten am OWP Borkum 

West II. Ein signifikanter Vertreibungseffekt (ausgedrückt durch eine geringere akustische 

Aktivität) wurde während der Rammung in der Schallklasse 144 bis 146 dB und in den 24 

Stunden nach der Rammung in der Schallklasse 140-145 dB ermittelt. Der geringere 

Schwellenwert nach der Rammung hängt mit dem Umstand zusammen, dass von der 

Schallquelle wegschwimmende Tiere in größeren Entfernungen (abhängig von der Flucht-

geschwindigkeit) erst zeitversetzt registriert werden. 

Aktuelle Aussagen zu zeitlichen und räumlichen Effekten von Rammarbeiten auf Schweins-

wale liegen mit dem Abschlussbericht einer Schallstudie (BRANDT et al. 2016) auf der Basis 

von baubegleitenden Untersuchungen von Schweinswalen in acht OWP in der Deutschen 

Bucht der Nordsee vor. 

Mit den Ergebnissen der Studie konnten markante räumliche und zeitliche Gradienten der 

Reaktion von Schweinswalen beschrieben werden. Bis zu einem Schallpegel von 143 dB 
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SEL05 wurden reduzierte Detektionsraten nachgewiesen. Bei Schallpegeln > 160 dB SEL05 

waren die Detektionsraten um >75 % reduziert.  

Aufgrund von deutlichen Unterschieden zwischen untersuchten Projekten können Daten 

einzelner Projekte jedoch nicht grundsätzlich verallgemeinert werden.  

Populationsbiologische Effekte durch Rammschall konnten auch mit worst-case-Daten aus 

der vorliegenden Studie nicht belegt werden. Über einen Zeitraum von 4 bzw. 5 Jahren mit 

Rammarbeiten konnte keine Abnahme der Schweinswale auf der Basis von tagesbasierten 

POD-Daten und Flugdaten festgestellt werden. In einigen Teilgebieten konnten demgegen-

über Zunahmen der Schweinswalpopulation nachgewiesen werden. 

Während das Schallschutzkonzept für die Nordsee (BMU 2013) von einer Totalvertreibung 

von Schweinswalen bis 140 dB ausgeht, zeigt die vorliegende Studie einen Gradienten bis 

143 dB und keine Totalvertreibung im Gebiet > 160 dB SEL05. 

Im Rahmen der Studie wurde des Weiteren belegt, dass die Dauer bis die Tiere nach dem 

Ende der Rammung ins Gebiet zurückkehren, unabhängig von der eigentlichen Ramm-

dauer ist. Effekte der Rammung begannen demnach bereits ungefähr einen Tag vor Ram-

mung und dauerten bis zu ca. 21-31 h nach der Rammung an. 

Die Studie zeigte, dass eine Vergrämung von Schweinswalen, vermutlich durch die Baustel-

leneinrichtung, bereits vor dem Einsatz von Pingern und Sealscarern erfolgt. Die Schweins-

wale verlassen somit bereits vor dem Beginn der Vergrämungsmaßnahmen (siehe Kap. 

10.1) den Nahbereich, wobei die Effektreichweiten von Sealscarern mitunter weitreichender 

sind als schallgedämmte Rammungen. 

8.3 Mögliche Auswirkungen auf Fische 

Im Rahmen dieser Unterlage sind insbesondere die Auswirkungen durch baubedingten 

Rammschall relevant. Schall kann Auswirkungen auf Fische haben, deren Intensität in Ab-

hängigkeit von einer Vielzahl von Faktoren mit zunehmender Entfernung von der Schall-

quelle abnimmt. Nach der Kategorisierung von RICHARDSON et al. (1995) entspricht dies 

folgenden Wirkräumen: 

1. Zone der Hörbarkeit  

2. Zone der Verhaltensreaktion 

3. Zone der Maskierung 

4. Zone der Verletzung 

Verschiedene aktuelle Arbeiten haben die verfügbare Datenbasis zum Thema der Auswir-

kungen von Unterwasserschall auf Fische zusammengetragen (KELLER et al. 2006, 

THOMSEN et al. 2006, NEHLS et al. 2016). Übereinstimmend wurde festgestellt, dass eine 

Vielzahl von Untersuchungen vorliegt, welche die Auswirkungen von Schall auf meist ein-

zelne Fischarten untersuchen. Diese Arbeiten sind zu einem großen Teil in den Bereich der 
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Grundlagenforschung einzuordnen. Eine Übertragbarkeit auf die Prognose der Effekte von 

Rammschall und die Betriebsgeräusche von OWEA ist nur in eingeschränktem Maße mög-

lich. 

Verhaltensreaktionen 

Unterwasserschall kann bei Fischen artspezifisch und größenabhängig zu unterschiedli-

chen und teilweise widersprüchlichen Verhaltensreaktionen führen. Vergrämende Wirkun-

gen wie Flucht-, Vermeidungs- und Schreckreaktionen wurden ebenso beobachtet wie 

Lockwirkungen durch niederfrequenten Schall (Überblick in KELLER et al. 2006, THOMSEN 

et al. 2006). Besonders für den kontinuierlichen Dauerschall während des Betriebes der 

geplanten OWEA ist die Frage nach dem Eintreten eines Gewöhnungseffektes (Habitua-

tion) von Bedeutung, zu der bislang keine verwertbaren Ergebnisse vorliegen. Als Auswir-

kungen seismischer Untersuchungen (airguns) wurde bei verschiedenen Fischarten ein 

Rückgang der Fangmengen um bis zu 50 % beobachtet (SKALSKI et al. 1992, LØKKEBORG 

& SOLDAL 1993, ENGÅS et al. 1996, SLOTTE et al. 2004). 

Maskierung 

Unter Maskierung wird die Überdeckung eines Tones oder Geräusches durch ein Hinter-

grundgeräusch verstanden. Während Maskierung in Laborstudien vielfach untersucht 

wurde (siehe FAY 1988), bleibt die Frage, wieweit Rammschall eine Maskierung bewirken 

kann, weitgehend spekulativ, da keine konkreten Untersuchungsergebnisse vorliegen. 

WAHLBERG & WESTERBERG (2005) und THOMSEN et al. (2006) gehen davon aus, dass Mas-

kierung in der gesamten Zone der Hörbarkeit auftreten kann. NEHLS et al. (2007) schreiben 

dem Rammschall wegen seines Impulscharakters weniger Potenzial für Maskierung zu. Die 

bisherigen vorläufigen Schlussfolgerungen zur Bedeutung der Maskierung erlauben keine 

direkte Aussage über die Bedeutung dieses Faktors auf der individuellen oder der Popula-

tionsebene. 

Physiologische Effekte 

Schallbedingt kommen als mögliche physiologische Effekte insbesondere die Beeinträchti-

gung der Hörschwelle (temporäre Hörschwellenverschiebung, TTS) und die Auslösung von 

Stressreaktionen in Betracht. Eine Reihe von Laborstudien zur Auslösung von TTS verwen-

dete als Schallreiz entweder singuläre Töne oder weißes Rauschen. Derzeit gibt es nur 

wenige Untersuchungen, die direkt die Auswirkung von anthropogen erzeugtem, hochin-

tensivem Schall auf das Hören von Fischen untersuchen (POPPER et al. 2005, 2006). Ge-

nerell wurde TTS in einigen, aber nicht allen, Experimenten, bei einigen, aber nicht allen, 

untersuchten Arten ausgelöst. Alle Hörschwellenverschiebungen waren innerhalb von we-

nigen Tagen reversibel.  

Das schallbedingte Auftreten von Stressreaktionen zählt zu den Effekten, deren Bedeutung 

auf Populationsniveau schwer zu erfassen ist.  
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Verletzungen 

Schall kann bei Fischen im Wesentlichen zu zwei Arten von physischen Verletzungen füh-

ren, entweder der sensorischen Epithelien der Innenohren oder der nicht-auditiven Ge-

webe, z. B. Haut, Augen, Herz, Kiemen, Verdauungsorgane oder Schwimmblase. 

Eine Anzahl von Studien belegt die Schädigung der Hörsinneszellen von Fischen durch die 

Einwirkung lauten Schalls. Verletzungen der Sinnesepithelien wurde beim Kabeljau (Gadus 

morhua) (ENGER 1981) und dem Pfauenaugenbuntbarsch (Astronotus ocellatus) (HASTINGS 

et al. 1996) durch die Exposition reiner Töne über mehrere Stunden hervorgerufen. Airgun-

Pulse führten bei Pagurus auratus (Australische Schnapper) zur Schädigung der Haarsin-

neszellen des Innenohres (MCCAULEY et al. 2003). 

Die Ergebnisse von fünf Studien zum Auftreten von Verletzung nicht-auditiver Gewebe als 

Folge von Rammschall wurden von HASTINGS & POPPER (2005) kritisch zusammengefasst. 

Die drei von POPPER et al. (2005) der Einwirkung von airgun-Pulsen ausgesetzten Fischar-

ten wiesen keine Schädigung der nicht-auditiven Gewebe auf, die allerdings keiner stan-

dardisierten histopathologischen Untersuchung unterzogen worden waren. Morphologisch 

untersucht wurden Augen, Kiemen, innere Organe und Schwimmblase (POPPER et al. 

2005). Auch die experimentelle Beschallung von Regenbogenforellen (Oncorhynchus my-

kiss) mit hochintensivem, niederfrequenten Sonar führte weder zu Mortalitäten noch zu 

Schädigungen auditiver oder nicht-auditiver Gewebe. 

In einer Freiland-Expositionsstudie setzten RUGGERONE et al. (2008) juvenile Coho-Lachse 

über einen Zeitraum von 4,3 Stunden insgesamt 1.627 Rammimpulsen aus. Die Spitzen-

schallpegel lagen bei 208 dB (peak) und die SEL-Pegel bei 179 dB (SEL), entsprechend 

einem kumulativen SEL-Wert von bis zu 207 dB (SEL). Es wurden weder Mortalitäten noch 

äußere oder innere Verletzungen beobachtet, die auf die Rammarbeiten zurückzuführen 

waren. Verhaltensreaktionen traten nur in geringem Ausmaß auf (RUGGERONE et al. 2008). 

Damit lagen die Schallpegel über den von der FHWG (2008) definierten und in der vorlie-

genden Studie verwendeten Werten. Die Ergebnisse zeigen, dass juvenile Lachse selbst 

bei Überschreiten der vorgeschlagenen Grenzwerte nicht geschädigt wurden, wodurch die 

Grenzwerte untermauert werden. 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Schallemissionen der vorgesehenen Gründungsva-

rianten großräumig zu Flucht- und Meidereaktionen einiger Fischarten führen können. Ver-

grämungen dieser Arten sind jedoch als kurzfristig anzusehen, da sich die geflüchteten Fi-

sche an derartige Reizquelle gewöhnen oder nach deren Wegfall ins Gebiet zurückkehren 

werden. Der durch die Gründung eingetragene Unterwasserschallpegel ist nicht gleichsetz-

bar mit den unter Laborbedingungen getesteten Lärmpegeln und Frequenzen. Die in Labo-

rexperimenten gewonnen Erkenntnisse sind nur bedingt übertragbar auf die Projektwirkun-

gen. 
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8.4 Schadstoffeintrag im Havariefall 

Im Havariefall (Öl- bzw. Schadstoffeintrag beim Kollisionsfall Schiff / Turm) sind Beeinträch-

tigungen der Meeresumwelt nicht auszuschließen.  

Im Havariefall (Öl- bzw. Schadstoffeintrag beim Kollisionsfall Schiff / Turm) sind erhebliche 

Beeinträchtigungen für Meeressäuger und Fische nicht auszuschließen, da Individuenver-

luste und Vergiftungserscheinungen befürchtet werden müssen. Eine Gefährdung der 

Schutzgebiete ist im worst-case-Fall bei schweren Unfällen auch über die großen Entfer-

nungen hinweg nicht vollständig auszuschließen. Eine genaue Einschätzung ist dabei nicht 

möglich, da das Ausmaß möglicher Beeinträchtigungen von verschiedenen Variablen be-

stimmt wird (abhängig von Ladung, Schwere der Kollision, Richtung der Verdriftung usw.).  

Für eine Beurteilung des Kollisionsrisikos für den Windpark „Gennaker“ wird auf die Tech-

nische Risikoanalyse verwiesen. 
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9 Beurteilung der projektbedingten Beeinträchtigungen der 

Erhaltungsziele des Schutzgebiets 

9.1 Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-RL 

Wie bereits im Rahmen der FFH-VVU (IFAÖ 2016) sowie in Kap. 8.1 dargestellt, sind 

Beeinträchtigungen für FFH-LRT im Schutzgebiet aufgrund der Entfernung zwischen dem 

Vorhabengebiet und dem Schutzgebiet von ca. 15 km und den bekannten Wirkreichweiten 

von beispielsweise Trübungsfahnen bei der Fundamenterrichtung oder der Verlegung der 

parkinternen Verkabelung sicher auszuschließen. Wesentliche Einflüsse auf FFH-Lebens-

raumtypen sind nur im Kollisionsfall denkbar und damit nicht Gegenstand der vorhabenbe-

dingten Wirkungen. 

9.2 Arten des Anhangs II der FFH-RL 

Im Standard-Datenbogen des GGB „Recknitz-Ästuar und Halbinsel Zingst“ werden der 

Fischotter (Lutra lutra) und der Kammmolch (Triturus cristatus) benannt. Beide Arten sind 

an Gewässerbiotope auf dem Land und nicht an marine Biotope gebunden. Vorhabenbe-

dingt sind keine Auswirkungen zu betrachten, die diese Arten beeinträchtigen könnten. Da-

her werden sie nachfolgend nicht berücksichtigt. 

Aufgrund der Entfernung des Vorhabens zum Schutzgebiet sind Beeinträchtigungen von 

Meeressäugern als Zielarten des GGB „Recknitz-Ästuar und Halbinsel Zingst“ durch den 

Hydroschall bei der Rammung der Fundamente nicht auszuschließen. Es wird jedoch da-

von ausgegangen, dass bei der Rammung der Monopile-Fundamente ein Schallereignispe-

gels (SEL) von 160 dB re 1 µPa bzw. ein Spitzenschalldruckpegel von 190 dB re 1 µPa in 

750 m Entfernung durch Schallminderungsmaßnahmen (siehe 0) eingehalten wird und so-

mit den Empfehlungen von Lärmschutzwerten (UBA 2011) als auch den Forderungen des 

Schallschutzkonzepts (BMU 2013) entsprochen wird.  

Aufbauend auf den Erkenntnissen zu den Auswirkungen von Schallereignissen auf 

Schweinswale, wurde der Schweinswal als Modellart für die Festlegungen des Schall-

schutzkonzepts herangezogen. Die Vorgaben des Schallschutzkonzepts werden demzu-

folge auf die weiteren Meeressäugerarten, hier Kegelrobbe und Seehund, übertragen. 

Für die Bereiche, in denen höhere Schalldrücke auftreten, ist durch geeignete Maßnahmen 

sicherzustellen, dass sich zum Zeitpunkt der Schallereignisse hier keine Tiere aufhalten 

(Vergrämung). Dies ist durch ein rechtzeitig vor Baubeginn zu konkretisierendes Monitoring 

der Schallemissionen und Meeressäuger nachzuweisen (BMU 2013).  
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Zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen von Meeressäugern im GGB „Recknitz-

Ästuar und Halbinsel Zingst“ sind Maßnahmen zur Schadensbegrenzung umzusetzen, die 

auf der Basis der vorhabenbezogenen Hydroschallprognose (ITAP 2016) im Rahmen eines 

Schallschutzkonzeptes festgelegt werden. 

Im Jahr 2013 wurde für die deutsche Nordsee ein „Schallschutzkonzept“ (BMU 2013) ver-

bindlich. Gemäß dem Schallschutzkonzept (BMU 2013) werden bei Einhaltung des 160 dB 

Wertes in 750 m Entfernung von der Rammstelle Schweinswale noch in bis zu 8 km Ent-

fernung von der Rammstelle gestört.  

FFH-Gebiete, in denen Meeressäuger geschützt werden, dürfen laut BMU-Schallschutz-

konzept nicht populationsrelevant und damit erheblich beeinflusst werden. Eine erhebliche 

Beeinträchtigung des GGB ist nach BMU (2013, S. 26) anzunehmen, wenn sich bei Einhal-

tung des o. g. Grenzwertes mindestens 10 % der Gebietsfläche des GGB innerhalb des 

Störradius von 8 km wenn sich bei Einhaltung des o. g. Grenzwertes mindestens 10 % der 

Gebietsfläche des GGB innerhalb des Störradius von 8 km befinden. An dieser Stelle wird 

darauf hingewiesen, dass das BMU-Schallschutzkonzept nur für die Nordsee Gültigkeit hat 

(vgl. Originaltext). Es wird hier aufgrund verschiedener TÖB-Forderungen als 1:1-Über-

nahme (in Ermangelung eines Ostsee-Schallschutzkonzeptes) für den OWP „Gennaker“ 

angewandt. 

Das GGB „Recknitz-Ästuar und Halbinsel Zingst“ dient der Kegelrobbe als Wander- oder 

Nahrungsgebiet und ist auf ihren Streifzügen von gewisser Bedeutung. Das Gebiet kann 

auch als Wander- und Nahrungsgebiet für Seehunde eine Rolle spielen, das sich jedoch 

nicht von der Bedeutung umgebender Meeresareale unterscheidet. Dies entspricht der 1:1-

Übernahme der Formulierungen des BMU-Schallschutzkonzeptes. 

Gemäß BMU (2013) werden die einzelnen Windenergieanlagen des Vorhabens nicht se-

parat betrachtet, sondern der geografische Flächenmittelpunkt des OWP stellt die jeweilige 

Bezugsbasis für die Berechnung des Störradius dar. 

Um den besonderen Flächenzuschnitt des OWP „Gennaker“, insbesondere die große 

West-Ost-Ausdehnung, in Bezug auf das BMU-Schallschutzkonzept zu berücksichtigen, ist 

in der „Fachgutachterlichen Stellungnahme Gebietsschutz und marine Säuger“ vom 

20.06.2017 ein Vorgehen zur Differenzierung des Vorhabengebietes des OWP aus fachli-

cher Sicht hergeleitet und begründet worden (vgl. Abbildung 4: ). 
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(um die Flächenmittelpunkte des östlichen und 
westlichen Teilgebietes) 

  

 

 

Abbildung 4: Flächenmittelpunkte gemäß Schallschutzkonzept (BMU 2013) für den OWP 

„Gennaker“ (aus Stellungnahme Gebietsschutz 2017) 
 

Darin ist eine etwa mittige Trennungslinie zur Unterteilung der Windparkfläche festgelegt.  

Dieser differenzierte Ansatz führt in Bezug auf den Gebietsschutz zu einer Betrachtung von 

zwei (Teilprojekt-)Flächen, von deren Flächenmittelpunkt der Störradius von 8 km gemäß 

BMU-Schallschutzkonzept abzutragen ist. Auf jeder der beiden Teilflächen befindet sich 
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etwa die Hälfte der Anlagenstandorte. Der beschriebene Ansatz folgt der Logik und den 

Zielen des BMU-Schallschutzkonzeptes und würdigt den angestrebten Kompromiss zwi-

schen räumlicher und zeitlicher Variabilität der Rammereignisse hinreichend. Zudem wird 

mit diesem Ansatz der Größe und Ausdehnung des Vorhabengebietes Rechnung getragen. 

Die nachfolgende Abbildung 5 zeigt die Lage des OWP „Gennaker“ mit dem zu berücksich-

tigenden 8 km-Störradius zum GGB „Recknitz-Ästuar und Halbinsel Zingst“. Aufgrund der 

Entfernung des Vorhabengebietes zum GGB „Recknitz-Ästuar und Halbinsel Zingst“ von 

ca. 15 km treten keine Überschneidungen des Störradius mit dem betrachteten GGB auf. 

 

Abbildung 5: Störradius gemäß Schallschutzkonzept (BMU 2013) für den OWP „Genna-

ker“ 
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10 Projektbezogene Maßnahmen zur Schadensbegren-
zung 

Viele mögliche Gefährdungen durch Schall können durch sorgfältige Planung verringert 

werden. Um Meeressäugetiere durch die Rammarbeiten nicht zu verletzen, gibt es zwei 

wesentliche Bereiche für Minderungsmaßnahmen. Der Erste umfasst die Reduktion von 

Schallpegeln an der Quelle, der Zweite die Vertreibung gefährdeter Arten aus der Gefah-

renzone. 

10.1 Maßnahmen zur Vergrämung und „soft start“-Verfahren 

Um sicherzustellen, dass Tiere, die sich im Nahbereich der Rammarbeiten aufhalten, Ge-

legenheit finden, sich zu entfernen bzw. rechtzeitig auszuweichen sollen Vergrämungs-

maßnahmen angewendet werden (z. B. Pinger, Sealscarer). Diese können durch das sog. 

„soft start“-Verfahren unterstützt werden, bei welchem die Rammenergie langsam gestei-

gert wird und die Tiere somit die Möglichkeit erhalten sich von der Rammstelle zu entfer-

nen. 

Pinger erzeugen für Schweinswale unangenehme Signale mit Quellpegeln bis ca. 145 dB, 

während die zur Abschreckung von Robben an Fischfarmen entwickelten Sealscarer mit 

ca. 190 dB deutlich lauter sind. Verschiedene Untersuchungen zeigen jedoch, dass auch 

die akustischen Vergrämer nicht zwingend eine vollständige Sicherheit bieten (KOSCHINSKI 

& CULIK 1997, CULIK et al. 2001, CARLSTRÖM et al. 2009, OLESIUK et al. 2002, YURK & 

TRITES 2000, GRAHAM et al. 2009, BRANDT et al. 2012). Die Radien der Verletzungszone 

durch die Rammschallemissionen sind insgesamt größer als die Reichweite der Sealscarer 

und Pinger. 

Das „soft start“ – Verfahren wird so ausgeführt, dass der Beginn der Rammarbeiten mit 

einer geringeren Schlagenergie und einer stufenweisen Steigerung der Energie es den Tie-

ren im Gefahrenbereich erlaubt, diesen zu verlassen und die Wahrscheinlichkeit minimiert, 

dass Tiere Schall ausgesetzt sind, der zu Hörschäden führt (JNCC 2009). Diese Annahme 

ist bislang nicht durch wissenschaftliche Studien untermauert. 

Im Rahmen der Konkretisierung der Bauplanung sind Maßnahmen zur Vergrämung der 

Tiere aus dem Gefährdungsbereich (mindestens aus einem Kreis mit 750 m Radius um die 

Rammstelle) im Rahmen des Schallschutzkonzepts vorzulegen. 

10.2 Maßnahmen zur Schallminderung 

Zur Einhaltung des UBA Lärmschutzwertes als verbindlichem BSH-Grenzwert sind Schall-

minderungsmaßnahmen erforderlich, da eine Vergrämung keinen Einfluss auf die Immissi-

onswerte hat. 
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Wirksame Minderungen des Rammschalls können durch den Einsatz von Schallschutzsys-

temen (ggf. kombiniert) und/oder durch Reduzierung der eingetragenen Rammenergie er-

zielt werden. 

Bei der Rammung von Monopiles wurden in der Praxis das IHC-NMS System, das HSD-

System und der „Große Blasenschleier“ (BBC) in einfacher und doppelter Ausführung für 

den Schallschutz eingesetzt. Nach BELLMANN (2014) wurden das IHC-NMS-System und 

der BBC mehrfach einzeln sowie in Kombination in mehreren Bauvorhaben serienmäßig 

eingesetzt. Auch das HSD-System wurde mehrfach in Kombination mit einem großen Bla-

senschleier eingesetzt (ITAP 2016). 

Für die genannten Schallschutzsysteme sind demnach recht zuverlässige Angaben für die 

zu erwartende Schallminderung möglich. 

Die Rammung von Jacket-Konstruktionen erfolgte bisher vorwiegend unter dem Einsatz 

von „Großen Blasenschleiersystemen“. Vereinzelt kamen auch sog. „kleine Blasenschleier“ 

zwischen der Jacket-Gründungsstruktur und dem zu rammenden Pfahl zum Einsatz. Der 

Einsatz eines HSD-Systems bei einer Jacket-Installation befindet sich aktuell in der Erpro-

bungsphase (ITAP 2016). 

Nachfolgend werden einige Schallminderungssysteme näher beschrieben: 

IHC Schallminderungsrohr (‚Noise Mitigation Screen’) 

Bei dem Schallminderungssystem der Firma IHC Hydrohammer B.V. handelt es sich um 

ein zweischaliges Stahlrohr, bei dem zwischen Rohr und Rammpfahl ein geschützter Bla-

senschleier eingebracht wird. Das System wird über den Pfahl gestülpt und entfaltet seine 

Wirkung über die gesamte Länge der Wassersäule am Pfahl.  

Das IHC-NMS6000 System wurde bisher bei den Gründungsarbeiten in mehreren OWP in 

der Nordsee eingesetzt. Die schallmindernde Wirksamkeit dieses Systems betrug dabei 

gemittelt über alle Anwendungen 10 dB ≤ 13 dB ≤ 15 dB.  

Durch die Vergrößerung des Zwischenraumes zwischen dem inneren und dem äußeren 

Hüllrohr und die Optimierung des innenliegenden Blasenschleiers sind weitere Verbesse-

rungen der Schallminderung des Systems möglich. 

Es ist anzunehmen, dass die o. g. Schallminderungen mit einem optimierten Schallschutz-

rohr in der Ostsee ebenfalls erreicht werden können. 

„Großer Blasenschleier“ (BBC) 

Blasenschleier sind eine effektive und mittlerweile mehrfach in verschiedenen Varianten 

erprobte Methode, die Schallausbreitung im Wasser zu reduzieren (u. a. CALTRANS 2003, 

GRIEßMANN et al. 2009, BETKE & MATUSCHEK 2010, NEHLS et al. 2016). Für den großen 
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Blasenschleier wird ein einzelner perforierter Leitungsring um die zu rammende Grün-

dungsstruktur auf den Meeresboden gelegt. In diesen Ring wird Druckluft eingeleitet. Durch 

regelmäßig angeordnete Löcher strömt die Luft in Form von Blasen nach außen, steigt nach 

oben und ummantelt die gesamte Gründungsstruktur großräumig.  

Mit einem einfachen Blasenschleier (BBC) wurden in mehreren OWPs mit Wassertiefen bis 

30 m ähnliche schallmindernde Werte (10 dB ≤ 13 dB ≤ 15 dB) wie für das IHC-NMS6000 

System erzielt (ITAP 2016).  

Durch die Optimierung der Ausbringungstechnik und die Bestätigung der erzielten Minde-

rungswerte ist für den großen Blasenschleier der Stand der Technik mittlerweile erreicht. 

Der doppelte „Große Blasenschleier“ wurde im OWP Meerwind Süd/Ost erstmals als stan-

dardmäßiges Schallschutzsystem bei der Installation von Monopiles mit Durchmessern von 

knapp 6,0 m eingesetzt und weiterentwickelt. Bei optimaler Systemkonfiguration des dop-

pelten „Großen Blasenschleiers“ konnten mittlere Schallreduktionen des breitbandigen Ein-

zelereignispegels von bis zu 17 dBSEL erzielt werden. Der Spitzenpegel LPeak konnte im Mit-

tel um mehr als 20 dBLPeak reduziert werden. 

Bei einer Wassertiefe von bis zu 20 m, wie im vorliegenden Fall, ist anzunehmen, dass die 

o. g. Schallminderungen mit einem optimalen doppelten „Großen Blasenschleier“ in der 

Ostsee ebenfalls erreicht werden können. 

Hydro Sound Damper (HSD) 

Der Hydro Sound Damper besteht aus einem kreisförmigen Schwimmkörper und einem 

kreisförmigen Ballastring. Zwischen diesen beiden Komponenten befindet sich ein Netz, an 

dem unterschiedliche Schaumstoffelemente (HSD-Elemente) in verschiedenen Größen 

montiert sind. Jedes HSD-Element ist dabei auf unterschiedliche Frequenzen und Wasser-

tiefen abgestimmt (ITAP 2016). 

Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der HSD-Elemente und die stetige Hinzu-

nahme von „großen“ formstabilen und skalierbaren HSD-Elementen konnte in mehreren 

Projekten (ESRa, OWP London Array, OWP Amrumbank West) eine konstante Schallmin-

derung im unteren zweistelligen Dezibel-Bereich erreicht werden. Dies konnte auch bei der-

zeitigen Bauvorhaben mit Wassertiefen bis 40 m in der Nordsee bestätigt werden (ITAP 

2016).  

Es ist somit zu erwarten, dass eine Schallminderung im unteren zweistelligen Dezibel-Be-

reich bei Verwendung eines optimierten HSD-Systems für Monopile-Installationen auch für 

den OWP „Gennaker“ zu erwarten ist. 
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„Grout Annulus Bubble Curtain" (GABC) 

Dieses Verfahren ist für die Errichtung aufgelöster Fundamentstrukturen im post-piling Ver-

fahren geeignet. Dabei wird zwischen dem Pfahl und dem Pile-Sleeve komprimierte Luft 

eingeführt. Bei stärkerer Strömung werden die entstehenden Luftblasen stark verdriftet, 

wodurch die mögliche Schallminderung reduziert oder verloren gehen kann. In der Ostsee 

liegt demgegenüber eine geringere Strömung vor, so dass von eingeschränkten Verdrif-

tungseffekten ausgegangen werden kann und zumindest eine, wenn auch vergleichsweise 

geringe, Schallminderung (< 4 dB) in alle Raumrichtungen erzielt werden kann.  

Mit dem „Geführten Blasenschleier“ (Conducted Bubble Curtain - CBC) und dem AdBm 

Resonatorsystem befinden sich aktuell weitere pfahlnahe Schallschutzsysteme in der Ent-

wicklung.  

Kombination aus Schallschutzsystemen 

Eine Verbesserung der Schallminderung kann durch die Kombination von Schallschutzsys-

temen erreicht werden, wobei sich die Schallminderungen jedes einzelnen (Schallminde-

rungssystems in der Summe nicht addieren, sondern spektral aufsummiert werden. D. h. 

zwei Schallminderungssysteme von je 13 dB Schallminderung bei Einzelanwendung erge-

ben in der Summe nicht 26 dB Schallminderung bei zeitgleicher Anwendung, sondern eine 

geringere Gesamtschallminderung (ITAP 2016).  

Tabelle 8: Reduktion von Rammschall durch Kombination von Schallschutzsystemen 

(ITAP 2016) 

Kombination von Schallschutzsystemen Schallminderung 

IHC-NMS und „Großer Blasenschleier“ 17 dB ≤ 19 dB ≤ 23 dB 

Hydro-Sound Damper und „Großer Blasen-
schleier“ 

15 dB - 17 dB  
(bis 21 dB in aktuellem Bauvorhaben durch 

Optimierung) 

„Großer Blasenschleier“ und Grout Annulus 
Bubble Curtain 

Bisher keine Aussage möglich 

 

Eine Minderung der Schallemissionen ist des Weiteren durch die Reduzierung der Schall-

energie möglich. Bei einer Halbierung der Rammenergie (GÜNDERT 2014) kann von einer 

Schallminderung um ca. 2,5 dB ausgegangen werden. Der Einsatz „intelligenter“ Ramm-

verfahren, wie z. B. HiLo, kann die geringere Rammenergie in Abhängigkeit von Bodenwi-

derstandswerten und der noch zu prüfenden Auswirkungen auf Materialermüdungserschei-

nungen durch Anhebung der Schlagfrequenz annähernd kompensieren (ITAP 2016). 

Die Durchführung der Rammarbeiten und der schallmindernden Maßnahmen sind durch 

geeignete Monitoringmaßnahmen zu begleiten und zu dokumentieren. Die Effizienz der 
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schallverhütenden und schallmindernden Maßnahmen ist dabei durch geeignete Messkon-

zepte zu überprüfen und zu dokumentieren. Sollten „intelligente“ Rammverfahren in die 

Praxis überführt werden können, kann von einem Schallminderungspotenzial von 2 dB bis 

5 dB ausgegangen werden (ITAP 2016).  

Eine weitere höchst vorsorgliche Maßnahme stellt die räumliche und zeitliche Anpassung 

der Rammarbeiten dar. Insofern es die wetterbedingten Gegebenheiten (klare Sicht, ruhige 

See) zulassen, werden die Rammarbeiten zu einem möglichst frühen Zeitpunkt im Jahr an 

den peripheren Anlagen des OWP begonnen und sukzessive zum Zentrum des OWP fort-

geführt. Somit können Schallimmissionen in das Schutzgebiet „Recknitz-Ästuar und Halb-

insel Zingst“ zum Zeitpunkt des Eintreffens der Schweinswale aus den westlicheren Gebie-

ten der Ostsee auf ein Minimum reduziert werden. 

Unter Berücksichtigung der o. g. Maßnahmen sind erhebliche Beeinträchtigungen der Er-

haltungsziele des Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung „Recknitz-Ästuar und Halb-

insel Zingst“ sicher auszuschließen. 
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11 Beurteilung der Beeinträchtigungen der Erhaltungs-
ziele des Schutzgebietes durch andere zusammenwir-
kende Pläne und Projekte 

Nach Art. 6 Abs. 3 der FFH-RL ist auch zu untersuchen, ob das Vorhaben das GGB „Reck-

nitz-Ästuar und Halbinsel Zingst“ im Zusammenwirken mit anderen Plänen und Projekten 

erheblich beeinträchtigen könnte.  

„Vorhaben können ggf. erst im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder Projekten zu 

erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura 2000-Gebietes in seinen für die Erhaltungs-

ziele maßgeblichen Bestandteilen führen. Nachdem die durch das geprüfte Vorhaben be-

einträchtigten Erhaltungsziele festgestellt wurden, werden in einem zweiten Schritt die Wirk-

prozesse identifiziert, die von anderen Plänen und Projekten ausgehen und dieselben 

Erhaltungsziele beeinträchtigen können“ (EBA 2010, S. 43). 

Für die kumulative Betrachtung wurden folgende planungsrechtlich verfestigte, genehmigte 

bzw. bereits in Betrieb befindliche Projekte im Meeresbereich ermittelt: 

Tabelle 9: Projekte der kumulativen Betrachtung 

Projekte Status 
Entfernung [km] zum 

GGB „Recknitz-Ästuar 
und Halbinsel Zingst“ 

Offshore-Windparks 

OWP „EnBW Baltic 1“ in Betrieb 15 

OWP „EnBW Baltic 2“ in Betrieb 53 

OWP „Arcadis Ost 1“ genehmigt 54 

OWP „Kriegers Flak II“ 
(Schweden) 

genehmigt 61 

OWP „Kriegers Flak A 
K3“ (Dänemark) 

in Betrieb (2021) 61 

Lagerstätten 

Plantagenetgrund NW, 
Teilfeld (TF) 1 
TF 2 

Bergrechtliches Planfeststellungsver-
fahren am 21.09.2015 eröffnet;  

Erörterung am 20.04.2016 
Verfahren ruht zurzeit 

 
19  
 

19 

Plantagenetgrund 
Bergrechtliches Planfeststellungsver-

fahren am 25.02.2013 eröffnet;  
Verfahren ruht zurzeit 

19 

Darßer Ort 
Bergrechtliches Planfest-stellungsver-

fahren am 19.05.2014 eröffnet 
10 

 

Für Rammschallemissionen, die bauzeitlich für die Gründung von OWEA entstehen, wird 

von einem Wirkradius von maximal 30 km ausgegangen. Lediglich der OWP „EnBW Baltic 

1“ befindet sich in einer Entfernung kleiner 30 km zum GGB „Recknitz-Ästuar und Halbinsel 

Zingst“. Dieser Windpark ist bereits in Betrieb, so dass kumulative Schallemissionen durch 

die Rammung von Fundamenten ausgeschlossen sind.  
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Kumulative Wirkungen mit den benannten Lagerstättenprojekte z. B. durch Trübungen sind 

in einem Wirkradius von 500 m zu betrachten. Die Lagerstätten befinden sich ausschließlich 

in größerer Entfernung zum GGB „Recknitz-Ästuar und Halbinsel Zingst“, so dass Beein-

trächtigungen der Lebensraumtypen als maßgebliche Bestandteile des GGB auszuschlie-

ßen sind. 

Kumulative Effekte durch die einbezogenen OWP- und Lagerstättenprojekte können somit 

ausgeschlossen werden. 

Nutzungen wie Fischerei, Freizeit / Tourismus, Schifffahrt u. a. erfüllen nicht die Definition 

des „Projektes oder Planes“ und sind daher nicht zu betrachten. 
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12 Fazit 

Die Projektwirkungen des Offshore-Windparks „Gennaker“ führen nicht zu Beeinträchtigun-

gen von Erhaltungszielen oder zu erheblichen Beeinträchtigungen von Meeressäugern im 

GGB „Recknitz-Ästuar und Halbinsel Zingst“.  

Für FFH-LRT inklusive deren charakteristischen Arten konnten Beeinträchtigungen auf-

grund der Entfernung des GGB zum Projekt in Überschneidung mit den möglichen Wirkra-

dien ausgeschlossen werden.  

Unter der Voraussetzung, dass Maßnahmen zur Schallminderung (Maßnahmen zur Scha-

densbegrenzung) umgesetzt werden, erreicht der gemäß der Schallschutzkonzeption für 

die Nordsee zu betrachtende Störradius von 8 km das GGB „Recknitz-Ästuar und Halbinsel 

Zingst“ nicht, so dass erhebliche Beeinträchtigungen von Meeressäugern durch bauzeitli-

chen Rammschall auszuschließen sind.  

Auch in der Summation mit anderen Projekten können erhebliche Beeinträchtigungen der 

maßgeblichen Bestandteile des GGB „Recknitz-Ästuar und Halbinsel Zingst“ ausgeschlos-

sen werden.  

Bei Umsetzung von Maßnahmen zur Schadensbegrenzung (d. h. Maßnahmen zur Schall-

minderung an der Quelle) sind einzeln und in Summation mit anderen Projekten keine er-

heblichen Beeinträchtigungen von FFH-Lebensraumtypen oder Arten des Anhang II FFH-

RL sowie von Erhaltungszielen durch das Projekt zu erwarten. Weitere Verfahrensschritte 

sind daher nicht erforderlich. 
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14 Glossar und Abkürzungsverzeichnis 

Abbildung Abbildung 
Abs. Absatz 
AmtsBl. Amtsblatt 
Art. Artikel 
AWZ Ausschließliche Wirtschaftszone 
benthisch am Boden lebend, bodengebunden 
BfN Bundesamt für Naturschutz 
BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 
BImSchG Bundesimmissionsschutzgesetz 
ca. circa 
dB Dezibel 
d. h. das heißt 
DMM  Deutsches Meeresmuseum, Stralsund 
EBA Eisenbahn-Bundesamt 
EG Europäische Gemeinschaft (Vorläufer der EU) 
et   und (z. B. in Verbindung mit „al.“ - „Mitarbeiter“) 
etc. und so weiter 
EU  Europäische Union 
EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
FFH-RL Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU 
FFH-VP FFH-Verträglichkeitsprüfung  
FFH-VU FFH-Verträglichkeitsuntersuchung  
FFH-VVU FFH-Verträglichkeitsvoruntersuchung 
GGB Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
ggf. gegebenenfalls 
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
ha Hektar 
Habitat Bezeichnung für den von einer Art in einem der Stadien seines Entwick-

lungs- und Lebenszyklus besiedelten, durch biotische und abiotische 
Umweltfaktoren geprägten (Teil-) Lebensraum, Wohn- oder Standort 

IfAÖ Institut für Angewandte Ökosystemforschung GmbH 
Kap. Kapitel 
km Kilometer  
km² Quadratkilometer 
kW Kilowatt 
LEP Landesraumentwicklungsprogramm 
LUNG Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V 
LRT Lebensraumtyp 
m Meter 
m/s Meter pro Sekunde 
marin bezogen auf Salzwasser  
MMO marine mammal observer (geschulte Beobachter) 
m ü. NN Meter über Normal Null 
M-V Mecklenburg-Vorpommern 
MW Megawatt 
NATURA 2000 Europaweites kohärentes Schutzgebietssystem, bestehend aus FFH-

Gebieten (GGB) und EU-Vogelschutzgebieten (BSG/SPA) 
Nr. Nummer 
o. g. oben genannt 
OWP Offshore-Windpark 
OWEA Offshore-Windenergieanlangen 
PAM passives akustisches Monitoring 
PTS Permanenter Hörverlust 
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RL Richtlinie oder Rote Liste 
S. Seite(n) 
SEL Schallereignispegel 
SPA Special Protection Area - EU-Vogelschutzgebiet 
SDB Standard-Datenbogen 
syn. synonym 
Tabelle Tabelle 
TTS temporärer Hörverlust 
u min-1 Umdrehungen pro Minute 
u. a. unter anderem 
UBA Umweltbundesamt 
usw. und so weiter 
UVS Umweltverträglichkeitsstudie 
Vigilanz Aufmerksamkeit 
VRL Vogelschutzrichtlinie 
wpd wpd offshore solutions GmbH 
z. B. zum Beispiel 
z. T. zum Teil 


